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Titelbild: Landtag-NRW in Düsseldorf
(Pressestelle des Landtags)

Seifenblasen pflegen irgendwann zu 
platzen, manch andere reale Blase 
oder Ballon ebenfalls. Oft ist das auch 
gut vorhersehbar (ein überdehnter Luft-
ballon, die Fahrt mit dem Auto über 
ein Nagelbrett, usw.), angeblich sogar 
bei Immobilienblasen - wenn nicht 
von jedem, so doch von der Banken-
aufsicht BaFin. Die soll jetzt Befug-
nisse zur Beschränkung der Kredit-
aufnahme - nicht etwa des Staates, 
sondern der privaten Akteure - be-
kommen. Vorgebliches Einsatzziel ist 
die Bekämpfung vermuteter Blasen-
bildung.

Was hat es mit dem sperrigen Begriff 
„Immobilienblase“ auf sich? Eine auf-
geblasene Immobilie ist wohl eher 
nicht gemeint. Es ist ähnlich wie bei 
der Mietpreisbremse. (Der Preis fährt 
ja nicht. Wie soll er dann gebremst 
werden können?) Nach allem, was 
man so hört, ist diese Bremse schlecht 
und auch ungerecht. Aber vielleicht 
ändert das ja der am Tor des Kanzler-
amtes rüttelnde Gerechtigkeitsapostel. 
Andernfalls an alle Bremser der Ruf 
von Ferdinand Porsche: „Ihr sollt fah-
ren und nicht bremsen!“ (Replik auf 
Mäkelei an den Bremsen des Sport-
wagens).

Von der virtuellen Bremse zur virtu-
ellen Blase, die noch etwas mehr Ab-
straktionsvermögen erfordert: Man 
kann sie sich als das Gegenteil eines 
schwarzen Lochs vorstellen. Beide, 
Blase und Loch, sind unsichtbar, of-
fenbaren sich aber durch ihre Wirkun-
gen - das Loch, indem alle Materie 
darin verschwindet (Implosion), die 
Immobilienblase, indem sie explo-
diert, was man in der Folge nur an 
den Immobilienpreisen merkt, die 
zwar nicht verschwinden, sich aber 
dramatisch verringern. 

Nun wissen wir spätestens seit der 
letzten Finanzkrise, dass die BaFin, 
genau wie alle anderen Marktteilneh-

mer, die amerikanische Immobilien-
blase erst aufgrund ihres Platzens di-
agnostizierte. Das wird bei einer (hy-
pothetischen) Blase in Deutschland 
nicht anders sein. Die Country-In-
terpretin Loretta Lynn (Album: Van 
Lear Rose) sang 2004, Gott mache 
keine Fehler („God makes no mista-
kes“) , aber die BaFin ist nicht „Gott“. 
Dennoch soll sie die (umstrittene) 
Befugnis zur Einschränkung von Im-
mobilienkrediten bekommen. Wer 
die Begründung glauben will, soll 
seinen Geistlichen konsultieren. Das 
Bundesfinanzministerium (BmF) be-
schwichtigt, man wolle für einen Fall 
vorbereitet sein, der hoffentlich nie 
eintreten werde. Und wenn er eintritt, 
wird auch das BmF es nicht vorher 
erkennen können. Warum also vorher 
den Erwerb selbstgenutzter Immobi-
lien erschweren? Was ist des „Pudels 
Kern“ (Goethe: Faust I)? Sollen nur 
noch Auserwählte vom Immobilien-
boom profitieren? Das Vorgehen der 
Politik erinnert fatal an die Beschnei-
dung der offenen Immobilienfonds 
zu Lasten der Kleinanleger, nachdem 
große Investoren mit Sonderkonditi-
onen das Fondsmodell missbraucht 
hatten.

Ob die gegenwärtigen Immobilien-
preise Anzeichen einer Marktüberhit-
zung in Deutschland sind (im interna-
tionalen Vergleich gewiß nicht), wird 
kontrovers diskutiert. Nach Ansicht 
der Bundesbank sollen die Preise in 
einigen Großstädten bis zu 30% über-
höht sein. Das größte Risiko tragen 
zweifellos Käufer, die zu hohe Preise, 
bezogen auf die Mieteinnahmen, zah-
len. Dennoch möge sich der Möchte-
gern-Nanny-Staat aus jeder individu-
ellen Kaufentscheidung heraushalten. 
Auch beim Brötchenkauf habe ich die 
Wahl zwischen teuer und billig. Oder 
wird mich demnächst eine Institution, 
freundlich aber bestimmt, vom Bä-
cker zum Discounter geleiten?

Von Immobilien- und anderen Blasen
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Ähnlich der Immobilien-
blase kann auch die Zins-
wende nicht vorhergesagt 
werden. Sollte sie denn 
(irgendwann) kommen, so 
werden zwei mögliche 
gegenläufige Effekte dis-
kutiert: Auslösung eines 
weiteren Preisauftriebs 
(Ursache: Torschlusspanik 
mit Blick auf die erwartete 
Zinswende) und drasti-
scher Preisverfall aufgrund 
eingetretener Zinswende 
(Ursache: Verteuerung des 
Erwerbs auf Kredit, später 
Zwangsverkäufe).

Im Unterschied zu den an-
stehenden Sozialwahlen bei 
den Sozialträgern (gesetzli-
che Renten- und Kranken-
versicherungen, usw.) , deren 
Friedenswahlen (Anzahl der 
Kandidaten gleich Anzahl 
der Mandate) an „Wahlen“ 
in „Volksdemokratien“ erin-
nern - nur die Entscheidung 
zwischen „friss“ oder „lass 
es bleiben“ ist frei - haben 
Sie am 14. Mai 2017 in 
NRW die echte Wahl. Das 
Jahr der Alternativlosigkeit 
liegt schließlich hinter uns, 
oder?

Fragen Sie, liebe Lese-/
Wählerin und lieber Leser/
Wähler sich bis zur Land-
tagswahl: Soll es ein noch 
bisschen mehr sozialer Po-
pulismus sein? Oder: Was 

würde den Bürgern von 
NRW fehlen, wenn es in 
Düsseldorf „Rot-Grün“ 
nicht gäbe?

Wie wichtig dem Landtag 
die Bürger sind, wurde erst 
kürzlich sichtbar, als er sich 
mit einer Volksinitiative 
(mehr als 120 000 Un-
terschriften) gegen das 
NRW-Jagdgesetz befassen 
sollte. Diese „Befassung“ 
bestand in jeweils 5 (fünf!) 
Minuten Redebeitrag pro 
Fraktion. Damit war der 
Demokratie aus Sicht der 
rot-grünen Mehrheit Ge-
nüge getan. Ergebnis: Das 
in der Volksinitiative wegen 
seiner Ideologielastigkeit 
bemängelte Gesetz bleibt 
wie es ist. Fragen Sie Ihren 
Abgeordneten, was er davon 
hält, oder wie er zur Höhe 
der NRW-Grunderwerb-
steuer steht, der höchsten 
in der Bundesrepublik? Wa-
rum fehlt das Geld für die 
Toiletten am Neumarkt in 
Elberfeld, wenn doch ein 
Mehrfaches für einen nun 
scheinbar ungeliebten Bei-
geordneten da war und ist?

Frei nach Mark Twain (aus 
der Novelle „Der Mann, der 
Hadleyburg korrumpierte“): 
Das Land ist noch lange 
nicht am Ende. Mandatsträ-
ger, bessert euch!
                    P. Scharfenberg

Abdichtungssysteme Bobach
Büro Wuppertal
  0202 - 30 80 34
info@isotec-bobach.de
www.isotec-wuppertal.de

Dipl.-Ing. Daniel Schaub   

TÜV-überwacht
10 Jahre Gewährleistung
Festpreisgarantie
Sauberkeitsgarantie
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 Nasse Wände? 
 Feuchter Keller? 

Reichen Sie das 
Eigentümerjournal 

weiter, Ihr Nachbar freut sich
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.



UNTER UNS

MAI 2017 EIGENTÜMERJOURNAL 5MAI 2017 EIGENTÜMERJOURNAL 5

Der Mann mit dem schrill grünen An-
zug auf den Plakaten wird langsam 
zum alltäglichen Albtraum. Denn er 
behauptet: „Ihr TV-Bild ist bald weg“. 
Das ist die vermeintlich dringliche In-
formation an die allabendlich fernse-
hende TV-Gemeinde. 

Doch: so ganz stimmt die Behaup-
tung nicht. Denn richtig ist, wie schon 
im Eigentümerjournal berichtet: in 
der letzten Mittwochnacht im März 
wurde das bisherige digitale DVB-T 
in der Umgebung - so auch in Wup-
pertal- abgeschaltet.  Für die meisten 
Fernsehzuschauer ist das TV-Bild al-
lerdings nicht weg, sondern da, wo es 
schon immer empfangen worden ist. 

Lediglich bundesweit neun Prozent 
der Haushalte in der Region nutzten 
DVB-T. „Antennenfernsehen“ war 
früher einmal der einzige Empfangs-
weg, zuerst fürs Radio und dann fürs 
Fernsehen. Seit ca. neun Jahren ist das 
jedoch eine besondere Art der Unter-
haltung „Fernsehen über Antenne“. 
Nicht nur, weil die Fans der vermeint-
lich so einfachen Antenne seinerzeit 
gezwungen waren, sich neue Zusatz-
geräte wie Receiver o. ä. für den Fern-
seher oder gleich neue Fernseher zu 
beschaffen, die DVB-T tauglich wa-
ren. Sondern auch, weil sie nun zum 
zweiten Mal gezwungen sind, in eine 
neue Technik zu investieren und auf 
DVB-T2 umrüsten (im Fachjargon 
„T2“). 

„T2“ also (nicht gemeint ist das unter 
Autofahrern bekannte Transportfahr-
zeug eines Autoherstellers) soll viele 
Vorteile haben; es wird aber mindes-
tens einen großen und einen kleinen 
wesentlichen Nachteil haben bzw. be-
halten. 

Antennenfernsehen in voller Herr-
lichkeit ist eine Erscheinung in Groß-
städten und Ballungsgebieten sowie in 
mittelgroßen Städten. In deren Rand-
gebieten und in den ländlichen Regio-
nen sind aber die öffentlichrechtlichen 

Sender oft die einzigen Program-
manbieter, die mittels Antenne zu 
empfangen sind. Das ist dann Dank 
neuer Technik zwar besser, aber eine 
Versorgung der Randgebiete und der 
ländlichen Regionen insgesamt mit 
Privatfunk wird dadurch auch nicht 
kommen. 

Erinnert sei, dass generell Privatsen-
der über Antennen nicht mehr kos-
tenlos zu empfangen sind. Ein Abo 
bei der Betreiberfirma „Freenet TV“ 
kostet nach dreimonatiger Kostenfrei-
heit während der Einführungszeit pro 
Gerät monatlich 5,75 Euro, also 69,00 
Euro pro Jahr.  
Dafür senden aber RTL, Sat1, Pro 
Sieben und viele andere Privatsender 
ihre Programme in HD. 

Nur: Nicht überall. 

Das Empfangsgebiet „Freenet TV“ 
werde nach „wirtschaftlichen Grund-
sätzen“ ausgebaut, teilte ein Sprecher 
des Netzbetreibers „Media Broad-
cast“ kürzlich mit. „Kommerzielle 
Programme könnten nur dort Sender-
netze in Auftrag geben, wo eine Re-
finanzierung der Verbreitungskosten 
durch entsprechende Werbeerlöse 
gesichert ist. Diese Werbeerlöse wie-
derum berechneten sich auf Basis der 
Nutzer von Antennen-TV in einem 
Gebiet“.
Bedauernd fügte der Sprecher hinzu, 
dass es “leider einige vergleichsweise 
dünn besiedelte Regionen gäbe, wel-
che einen wirtschaftlichen Ausbau 
zum Empfang von „Freenet TV“ 
nicht zulassen“ würden. 

Zuletzt konnten lt. Statistiken nur ca. 
sechzig Prozent der Einwohner Pri-
vatsender über DVB-T empfangen. 
Bis Ende 2018 sollen es aber mit 
„T2“ ca. achtzig Prozent sein.

Wer Privatsender mittels „T2“ weiter-
hin sehen möchte bzw. erstmalig emp-
fangen will, sollte vorher bei „www.
freenet.tv“ einen Test mit der eigenen 

Teueres TV-Bild
Postleitzahl machen, um zu erfahren, 
ob in seinem Wohnort der Empfang 
der Privatsender zugesichert ist.

In jedem Fall müssen die Zuschauer 
technisch umrüsten, wenn sie nach 
wie vor die öffentlichrechtlichen 
TV-Sender über „T2“ empfangen 
wollen. Alternativen sind wie vor 
neun Jahren -falls möglich- der Ka-
belanschluss oder der Empfang über 
Satellit. Eine weitere Möglichkeit ist 
das Web, falls in genügender Stärke 
vorhanden. 

Glücklich schätzen sich jetzt dieje-
nigen Zuschauer, die sich seinerzeit 
kein DVB-T angeschafft, sondern auf 
die Konkurrenz „Kabel“ oder „Satel-
lit“ oder später auf das Web gesetzt 
haben. 

Der Wechsel auf „T2“ hat aber auch 
noch einen politisch fiskalischen 
Hintergrund: Ein Teil der bisher vom 
Rundfunk genutzten Sendefrequenzen 
ist im Juni 2015 von der Bundesnetz-
agentur an verschiedene Mobilfunk-
betreiber versteigert worden. Statt 
Rundfunk gibt es dort jetzt mobiles 
Breitband. 

Ach ja, und wenn´s jemand interessie-
ren sollte: Aus der Versteigerung der 
Frequenzen ergaben sich für den Bun-
desfinanzminister 
  
5,1 Milliarden Euro 

und somit erneut eine schwarze Null 
für Bundeshaushalt im Jahre 2015. 

Das nennt sich „gut“ gewirtschaftet. 

Lutz Fürup
1. Vorsitzender
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V o n  F a l l  z u  F a l l

Reichen Sie das

Eigentümer 
Journal

weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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Stefan Peukert Garten- und Landschaftsbau  
Staatl. geprüfter Techniker für Gartenbau  
 
Wittener Straße 84 
42279 Wuppertal 
 
Tel.:    0202-2819933  
Fax:    0202-2502006     
 
 Anlagenpflege, Gartenpflege, Fällungen, 
 Pflanzungen, Pflaster, Plattenbeläge, Holz- 
 beläge, Teichbau, Steingärten, Winterdienst 
  
Gerne machen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot und beraten Sie zu Ihren 
Fragen rund um den Garten!   Rufen Sie uns an! 
 
www.galabau-peukert.de/   Mail :   info@galabau-peukert.de  
 
 

Haben Sie Ihren Tank
aufgefüllt?
                      Rufen Sie uns an.
                      Tel. 02 02/30 38 43

Mineralöle · 42103 Wuppertal
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info@peters-fenster.de
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4000 m Produktions-
und Ausstellungsfläche

Neheim Lange Wende 86, 59755 Arnsberg NEU

Der Bundesgerichtshof hat 
sich mit der Frage befasst, 
unter welchen Vorausset-
zungen die Kündigung eines 
Wohnraummietverhältnisses 
durch den Vermieter zum 
Zwecke der Eigennutzung 
zu (frei-)beruflichen oder 
gewerblichen Zwecken 
möglich ist (Urteil vom 
29. März 2017 – VIII ZR 
45/16). 

Hierbei hat der BGH ent-
schieden, dass es - entgegen 
einer verbreiteten Praxis- 
nicht zulässig ist, den Be-
rufs- oder Geschäftsbedarf 
als ungeschriebene weitere 
Kategorie eines typischer-
weise anzuerkennenden 
Vermieterinteresses an der 
Beendigung eines Wohn-
raummietverhältnisses zu 
behandeln. 

In dem vom BGH entschie-
denen Fall ist der beklagte 
Mieter seit 1977 Mieter 
einer 27 qm großen Zwei-
zimmerwohnung in Berlin. 
Die Vermieterin hatte die 
Wohnung im Rahmen ei-
ner Zwangsversteigerung 
erworben. Der Ehemann 
der Vermieterin betreibt im 
ersten Geschoss des Vor-
derhauses des Anwesens, 
in dem sich die vom Mieter 
genutzte Wohnung befindet, 
ein Beratungsunternehmen. 
Die Vermieterin kündigte 
das Mietverhältnis mit der 

Begründung, ihr Ehemann 
benötige die Wohnung zur 
Erweiterung seines seit 14 
Jahren ausgeübten Gewer-
bes, da die räumliche Ka-
pazität der hierzu im ersten 
Obergeschoss des Anwe-
sens angemieteten Räume 
ausgeschöpft sei. Die auch 
als Beratungsräume genutz-
ten Büroräume seien über-
frachtet mit bis an die De-
cke reichenden, überfüllten 
Aktenregalen. Ihr Ehemann 
beabsichtige daher, in der 
Wohnung des Beklagten ei-
nen weiteren Arbeitsplatz 
samt Archiv einzurichten. 
Zur Verwirklichung dieses 
Vorhabens wolle sie ihm 
die vom Beklagten genutzte 
Mietwohnung zur Verfü-
gung stellen. 

Die Vorinstanzen haben 
grundsätzlich das Vorliegen 
ein berechtigtes Interesse 
im Sinne des § 573 Abs. 1 
Satz 1 BGB, das dem Kün-
digungstatbestand des Ei-
genbedarfs (§ 573 Abs. 2 
Nr. 2 BGB) gleichstehe, und 
damit einen Kündigungs-
grundes bejaht. Die Klage 
wurde allerdings im Hin-
blick auf die in Berlin gel-
tenden Vorschriften betref-
fend die Zweckentfremdung 
von Wohnraum abgewiesen. 
Dies wollte die Vermieterin 
nicht gelten lassen und ver-
folgte die Sache vor dem 
BGH weiter.

Bundesgerichtshof formuliert Leitlinien zu Wohnraum-
kündigungen bei Berufs- oder Geschäftsbedarfs 

Der Bundesgerichtshof 
teilte nicht die Auffassung 
der Vorinstanzen zu dem be-
rechtigten Interesse und ent-
schied, dass, wenn der Ver-
mieter die Wohnung nicht 
zu Wohnzwecken, son-
dern für eine gewerbliche 
Nutzung benötigt, sei der 
Kündigungstatbestand des 
Eigenbedarfs nicht erfüllt. 
Auch liege in der fehlenden 
Möglichkeit der Eigennut-
zung der vermieteten Wohn-
räume zu (frei-)beruflichen 
oder gewerblichen Zwecken 
keine nachteilige wirtschaft-
liche Verwertung, was an-
sonsten zu einer Kündigung 
berechtigen könne.

Es käme in derartigen Fällen 
die Generalklausel des § 573 
Abs. 1 Satz 1 BGB in Be-
tracht. In dieser verlangt das 
Gesetz aber stets eine ein-
zelfallbezogene Feststellung 
und Abwägung der beider-
seitigen Belange der betrof-
fenen Mietvertragsparteien. 
Für die Bestimmung des be-
rechtigten Interesses haben 
die Gerichte zu beachten, 
dass sowohl die Rechtsposi-
tion des Vermieters als auch 
das vom Vermieter abgelei-
tete Besitzrecht des Mieters 
von der verfassungsrecht-
lichen Eigentumsgarantie 
geschützt sind. Allgemein 
verbindliche Betrachtungen 
verbieten sich dabei. 

Die typisierten Regeltat-
bestände des § 573 Abs. 2 
BGB geben aber einen An-
halt für die erforderliche 
Interessenbewertung- und 
abwägung. Will der Ver-
mieter aus nachvollziehba-
ren Gründen die Wohnung 
selbst zu Wohnzwecken 
nutzen oder sie Angehörigen 
zur Verfügung stellen, reicht 
bereits ein ernsthafter Nut-
zungsentschluss für ein vor-
rangiges Interesse des Ver-
mieters aus. Demgegenüber 
gewährt das Gesetz dem von 
nachvollziehbaren Gründen 
getragenen wirtschaftlichen 
Verwertungsinteresse eines 
Vermieters, etwa durch Ver-
äußerung oder Abriss für ei-
nen Neubau, nur ausnahms-
weise dann Vorrang, wenn 
der Vermieter bei Fortset-
zung des Mietverhältnisses 
erhebliche Nachteile erlei-
den würde. 

Das Interesse des Vermie-
ters, die betreffende Woh-
nung zu (frei-)beruflichen 
oder gewerblichen Zwecken 
selbst zu nutzen, ist von der 
Interessenlage her regel-
mäßig zwischen den oben 
genannten typisierten Re-
geltatbeständen anzusiedeln. 
Aufgrund dessen lassen sich 
nach dem BGH allerdings 
anhand bestimmter Fall-
gruppen grobe Leitlinien 
bilden, die der BGH wie 
folgt formuliert hat: 
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Leitlinie 1 
Der Entschluss eines Ver-
mieters, die Mietwohnung 
nicht nur zu Wohnzwecken 
zu beziehen, sondern dort 
zugleich überwiegend ei-
ner geschäftlichen Tätigkeit 
nachzugehen (sog. Misch-
nutzung), weist eine größere 
Nähe zum Eigenbedarf nach 
§ 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB 
auf, da er in solchen Fallge-
staltungen in der Wohnung 
auch einen persönlichen 
Lebensmittelpunkt begrün-
den will. In diesen Fällen 
wird es regelmäßig ausrei-
chen, dass dem Vermieter 
bei verwehrtem Bezug ein 
beachtenswerter Nachteil 
entstünde, was bei einer auf 
nachvollziehbaren und ver-
nünftigen Erwägungen der 
Lebens- und Berufsplanung 
des Vermieters häufig der 
Fall sein dürfte. Entspre-
chendes gilt, wenn die Mi-
schnutzung durch den Ehe-
gatten oder Lebenspartner 
des Vermieters erfolgen soll. 

Leitlinie 2
Dagegen weisen Fälle, in 
denen der Vermieter oder 
sein Ehegatte/Lebenspartner 
die Wohnung ausschließ-
lich zu geschäftlichen 
Zwecken nutzen möchte, 
eine größere Nähe zur Ver-
wertungskündigung nach § 
573 Abs. 2 Nr. 3 BGB auf. 
Angesichts des Umstands, 
dass der Mieter allein aus 

geschäftlich motivierten 
Gründen von seinem räum-
lichen Lebensmittelpunkt 
verdrängt werden soll, muss 
der Fortbestand des Wohn-
raummietverhältnisses für 
den Vermieter einen Nach-
teil von einigem Gewicht 
darstellen, was etwa dann 
anzunehmen sein kann, 
wenn die geschäftliche Tä-
tigkeit andernfalls nicht 
rentabel durchgeführt wer-
den könnte oder die kon-
krete Lebensgestaltung die 
Nutzung der Mietwohnung 
erfordert (z.B. gesundheit-
liche Einschränkungen, Be-
treuung von Kindern oder 
pflegebedürftigen Personen). 

Auf Basis dieser neu ent-
wickelten und formulieren 
Leitlinien, hat der BGH 
dann Übrigens in dem vor-
liegenden Fall der Klägerin 
ein berechtigtes Interesse 
abgesprochen, da diese 
keine entstehende Nachteile 
von einigem Gewicht dar-
gelegt habe. So sei z.B. u.a. 
nicht ersichtlich, dass die 
Klägerin oder ihr Ehemann 
durch eine Auslagerung ei-
nes größeren Teils des (teil-
weise dreißig Jahre zurück-
reichenden) Aktenbestands 
in andere, etwas entfernter 
gelegene Räumlichkeiten 
eine wirtschaftliche Ein-
buße von einigem Gewicht 
entstehen würde.
RA Dirk-Ingmar Wimmershoff
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Der Bundesgerichtshof hatte 
sich (erneut) damit befasst, 
welche Anforderungen an 
die tatrichterliche Würdi-
gung des Parteivortrags und 
des Ergebnisses der Bewei-
saufnahme zu stellen sind, 
wenn der Mieter Schadens-
ersatz wegen vorgetäusch-
ten (Eigen-)Bedarfs begehrt, 
weil der Vermieter den in 
seiner Kündigung geltend 
gemachten Bedarf nach dem 
Auszug des Mieters nicht 
verwirklicht (Az. - VIII ZR 
44/16). 

Der Mieter hatte im Jahr 
2008 vom Rechtsvorgänger 
des beklagten Vermieters 
eine 4-Zimmer-Wohnung 
gemietet: Der Vermieter 
kündigte das Mietverhältnis 
im Jahr 2010 mit der – vom 
Kläger durchgängig bestrit-
tenen – Begründung, die 
Wohnung werde für einen 
neuen Hausmeister benötigt. 
Nach einer Räumungsklage 
schlossen die Parteien im 
Vorprozess in 2011 einen 
Vergleich, nach dem der 
Mieter die Wohnung bis 
spätestens Ende 2011 zu 

räumen hatte. Nach Aus-
zug des Mieters im Okto-
ber 2011 zog aber nicht ein 
Hausmeister, sondern eine 
Familie in die Wohnung ein. 
Der Mieter war der Auffas-
sung, es habe nur ein vorge-
täuschter Bedarf vorgelegen 
und klagte unter anderem 
Ersatz der Umzugskosten 
sowie der Mehrkosten, die 
ihm durch die höhere Miete 
für die neue Wohnung ent-
stehen und damit mehr als 
26.000 € ein. 

In einer ersten Berufungs-
entscheidung des Land-
gerichts wurde die Klage 
wegen des Räumungsver-
gleichs und dem damit an 
sich verbundenen Schluss-
strich abgewiesen. Der BGH 
kassierte die Entscheidung 
ein und die Sache wurde 
erneut vor dem Berufungs-
gericht verhandelt. Auch 
die neue Kammer hat die 
Berufung zurückgewiesen, 
da sie aufgrund der Darle-
gungen des Vermieters und 
insbesondere der lebensna-
hen und nachvollziehbaren 
Angaben des als Zeugen 

Bundesgerichtshof mahnt 
sorgfältige Prüfung in 
Fällen (möglicherweise) 
vorgetäuschten Vermieter-
bedarfs an         RA Dirk-Ingmar Wimmershoff
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vernommenen neuen Haus-
meisters überzeugt war, dass 
der Vermieter bei Ausspruch 
der Kündigung und noch 
bis nach dem Auszug des 
Klägers die Absicht gehabt 
habe, die Wohnung dem 
Hausmeister zur Verfügung 
zu stellen. Der neue Haus-
meister hatte nämlich erst 
Anfang November 2011 
den Vermieter darüber infor-
miert, dass er wegen seiner 
Erkrankung (unter anderem 
Kniebeschwerden) nicht in 
die im dritten Obergeschoss 
liegende Wohnung einzie-
hen werde. 

Auch mit dieser Entschei-
dung musste sich dann wie-
der der BGH beschäftigen. 
Zwar bestätigte der BGH die 
Ablehnung einer einzelnen 
Schadensposition, war aber 
noch immer nicht mit der 
Entscheidung des Landge-
richts zufrieden. Der BGH 
hat das neue Berufungsurteil 
ein weiteres Mal aufgeho-
ben und die Sache wiede-
rum an eine andere (dritte) 
Kammer des Landgerichts 
zurückverwiesen und die-
ser die besondere sorgfäl-
tige Prüfung der Sache ins 
Pflichtenbuch geschrieben. 

Dabei hat er die besondere 
Bedeutung hervorgehoben, 
dass den Vermieter nach 

der Rechtsprechung des 
Senats in Fällen, in denen 
er den zur Grundlage der 
Kündigung gemachten Be-
darf nach dem Auszug des 
Mieters nicht realisiert, eine 
besondere Darlegungslast 
zum nachträglichen Wegfall 
des Bedarfs obliegt. Es läge 
nämlich der Verdacht nahe, 
dass der Bedarf nur vorge-
schoben gewesen ist. Un-
ter diesen Umständen ist es 
dem Vermieter zuzumuten, 
substantiiert und plausibel 
(„stimmig“) darzulegen, aus 
welchem Grund der mit der 
Kündigung vorgebrachte 
Bedarf nachträglich entfal-
len sein soll. 

Seine Zweifel begründete 
der BGH damit, dass sei-
ner Meinung nach bei ei-
ner tatsächlich bestehenden 
Bedarfslage zu erwarten 
gewesen wäre, dass er mit 
dem neuen Hausmeister 
zumindest nach dem Räu-
mungsvergleich im Juni 
2011 alsbald einen Mietver-
trag abschließen oder sich 
zumindest über den vor-
aussichtlichen Mietbeginn 
und die genaue Miethöhe 
verständigen würde. Die 
Mitteilung des Vermieters 
dazu, der Hausmeister habe 
erst in der ersten November-
woche ihm mitgeteilt, dass 
die im dritten Obergeschoss 

liegende Wohnung wegen 
seiner längerem andauern-
den Kniebeschwerden für 
ihn ungeeignet sei und er sie 
deshalb nunmehr doch nicht 
anmieten wolle, erscheint 
dem BGH nicht plausibel 
und kaum nachvollziehbar. 

Fazit
Die mehrfachen Entschei-
dungen in diesem Fall zei-
gen, wie unberechenbar und 
kostträchtig für den Vermie-
ter eine Mietangelegenheit 
werden kann, wenn infolge 
einer Kündigung nicht das 
geschieht, was ursprünglich 
als Kündigungsgrund an-
geführt wurde. Auch zeigt 
dies, wie genau und umfas-
send zu begründen ist, wenn 
eben geänderte Umstände 
eingetreten sind. Gleich-
wohl ist m.E. die Auffas-
sung des BGH’s abzuleh-
nen. Das allgemeine Ver-
ständnis zu einem Vergleich, 
insbesondere zu einem Räu-
mungsvergleich, und das da-
mit verbundene Rechtsemp-
finden war bisher immer 
so, dass alle Unsicherheiten 
und Unabwägbarkeiten, die 
ein langer Prozess mit sich 
bringen kann, ja gerade zwi-
schen Verfahrensparteien 
durch den Vergleich end-
gültig beseitigen und eben 
wie das Berufungsgericht 
in der ersten Entscheidung 

zutreffend ausdrückte einen 
Schlussstrich unter die Sa-
che ziehen sollte.

Da dies aber nach dem BGH 
nicht mehr so ist, wird den 
Vermietern in der Zukunft 
wohl im Zweifelsfall bei 
Gerichtsverfahren anzura-
ten sein, von Vergleichen 
Abstand zu nehmen und um 
die notwendige endgültige 
Sicherheit zu erlangen, lieber 
dann die Entscheidung durch 
ein Urteil anzustreben. 

Erschreckend und dies wird 
künftigen vergleichbaren 
Fallgestaltungen Steine 
in den Korb gelegt haben, 
ist, dass die Vermieterseite 
wieder mal unter General-
verdacht gestellt wurde und 
latent im Raume steht, der 
Vermieter würde im Zweifel 
etwas gegenüber den Mie-
tern vortäuschen. Abzuwar-
ten ist, wie oft der BGH die 
Sache noch zu behandeln 
hat und zum x-Mal er die 
Sache zurückweist bis die 
Untergerichte aufgeben und 
das anscheinend vom BGH  
gewollte Ergebnis einfach 
amtsmüde entscheiden 
werden. Es bleibt zu hof-
fen, dass auch nun die neue 
Kammer des Landgericht 
standhaft bleibt und sich 
nicht den Generalverdacht 
aufpressen lässt.
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Ehescheidung

(zum Ausschneiden und Sammeln)

Mietrecht A – Z

Häufig zeigen sich größte 
rechtliche Unsicherheiten 
sowie auch Missverständ-
nisse bei der Beurteilung 
der Rechtsfragen im Falle 
einer Ehescheidung auf Sei-
ten der Mieter. Oft meint der 
Partner, der aus der Woh-
nung ausgezogen ist, ein-
fach so das Mietverhältnis 
über die Wohnung für seine 
Person aufkündigen zu kön-
nen. Ob dies rechtlich über-
haupt wirksam möglich ist, 
hängt entscheidend davon 
ab, ob der Mietvertrag über 
die Ehewohnung mit beiden 
Ehepartnern oder nur mit ei-
nem abgeschlossen wurde. 
Wer bei Ehegatten Vertrags-
partei geworden ist, wurde 
in der Märzausgabe des 
Eigentümerjournals umfas-
send erläutert und kann dort 
nochmals nachgelesen wer-
den.

Nur ein Ehegatte ist Mieter
Ist nur einer der Ehegatten 

Mietvertragspartei gewor-
den, ist die Sache zunächst 
dann unproblematisch, 
wenn der Mieter, der Ver-
tragspartei ist, in der Woh-
nung bleibt und der andere 
auszieht. Der andere Ehe-
gatte muss nicht kündigen, 
da er nicht Vertragspartei 
ist.

Liegt aber der umgekehrte 
Fall vor, also die Mietver-
tragspartei will ausziehen 
und der andere Ehegatte 
will in der Wohnung blei-
ben, mag zwar der eine 
Ehegatte ausziehen können, 
jedoch kann er sich nicht 
ohne Weiteres rechtlich 
durch einseitige Erklärung 
aus dem Mietverhältnis 
verabschieden. Ist der Ver-
mieter jedoch damit einver-
standen, dass das Mietver-
hältnis mit dem Ehegatten, 
der in der Wohnung bleibt, 
fortgesetzt werden soll, fin-
det der Mieterwechsel nur 

dann statt, wenn zwischen 
allen Beteiligten eine aus-
drückliche Vereinbarung, 
dass ein Mietverhältnis mit 
dem verbleibenden Ehegat-
ten entweder neu begründet 
wird oder das „alte“ Miet-
verhältnis auf diesen über-
gehen soll, getroffen wird. 
Bei letzterem genügt ein 
Nachtrag zu dem bisheri-
gen  Mietvertrag. Indes ist 
bei letzteren Fallgestaltun-
gen immer zu überlegen, ob 
es nicht sinnvoll ist, einen 
komplett neuen Mietvertrag, 
der der aktuellen Rechtslage 
entspricht, abzuschließen.

Einseitige Änderung nach 
§ 1568a BGB
Ist der Vermieter mit einem 
Mieterwechsel nicht ein-
verstanden, kann sich das 
Weitere nach § 1568a BGB 
richten. Diese Norm regelt 
seit Herbst 2009 die Frage, 
wer nach einer Eheschei-
dung zur Weiternutzung der 

r

Ehewohnung berechtigt ist. 
Mit Einführung dieser Vor-
schrift wurden im Übrigen 
die früheren Regelungen der 
so genannten Hausratsver-
ordnung ersatzlos aufgeho-
ben. 

Nach § 1568 a BGB hat 
der Mieter einen Rechtsan-
spruch gegen den Vermie-
ter auf Umgestaltung des 
Mietvertrages. In Abs. 3 der 
Norm ist nämlich bestimmt, 
dass der Ehegatte, dem die 
Wohnung überlassen wird, 
zum Zeitpunkt des Zugangs 
der Mitteilung der Ehegat-
ten über die Überlassung 
an den Vermieter an die 
Stelle des zur Überlassung 
verpflichteten Ehegatten in 
ein von diesem eingegan-
genes Mietverhältnisses 
eintritt. Nicht ganz so ver-
hält es sich als Ausnahme 
nach dem Gesetz bei einer 
Werkswohnung. Hier kann 
nur eine Begründung eines 
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Sollte der Vermieter mit der 
Änderung einverstanden 
sein, ist dieses rechtswirk-
sam dadurch zu begründen, 
dass durch einen Nachtrag 
oder durch einen Teilaufhe-
bungsvereinbarung, die von 
allen bisherigen beteiligten 
Vertragsparteien gegenzu-
zeichnen ist, dass mit einem 
zu bestimmenden Zeitpunkt 
und mit Wirkung ab diesen 
Zeitpunkt der ausziehende 
Mieter aus dem Mietver-
hältnis ausgeschieden und 
dieses nur noch mit den ver-
bleibendem Ehegatten fort-
gesetzt wird. 

Bei fehlendem Einverständ-
nis des Vermieters haben 
wiederum die Mieter, wenn 
sie sich intern über die Woh-
nungszuweisung verstän-
digt haben, die Möglichkeit, 
ebenfalls gemäß § 1568a 
BGB durch Erklärung an 
den Vermieter zu erreichen, 
dass das Mietverhältnis, 
welches von beiden einge-
gangen wurde, alleinig mit 
dem benannten Ehegatten, 
dem die Wohnung überlas-
sen werden soll, fortgesetzt 
wird. 

Sonderkündigungsrecht 
denkbar
Hier hat der Vermieter gege-
benenfalls ein Sonderkündi-
gungsrecht nach § 563 Abs. 
4 BGB. Der Vermieter kann 
insoweit innerhalb eines 
Monats, nachdem er von 
dem Eintritt in das Mietver-
hältnis unterrichtet wurde, 
mit gesetzlicher Dreimo-

Mietverhältnisses verlangt 
werden, wenn der Vermieter 
damit einverstanden ist oder 
dies notwendig ist, um eine 
schwere Härte zu vermei-
den. 

Beide Ehegatten sind Mieter
Soweit beide Ehegatten 
Vertragspartner sind, stellen 
sich dann keine Probleme, 
wenn zwischen den beiden 
Einigkeit besteht, dass der 
eine Partner auszieht und 
der andere wohnen bleibt. 
Hierbei muss diesen aber 
auch klar sein, dass weiter-
hin auch der ausgezogene 
Partner Mietvertragspar-
tei bleibt und dementspre-
chend für alle auch nach 
seinem Auszug auflaufen-
den Verbindlichkeiten aus 
dem Mietverhältnis gesamt-
schuldnerisch mit weiter-
haftet. In solchen Fällen ist 
keine Erklärung des Ver-
mieters notwendig. 

Wenn sich die Ehegatten 
darüber einig sind, wer 
ausziehen wird, jedoch der 
Ausziehende nicht mehr 
Vertragspartei bleiben will, 
ist hier eine einseitige Er-
klärung des ausziehenden 
Ehegatten oder gar auch 
einseitig ausgebrachte Kün-
digung unwirksam. Hieran 
ist der Vermieter nicht ge-
bunden. Vielmehr sollte er 
auch nachdrücklich darauf 
hinweisen, dass der auszie-
hende Ehegatte weiterhin 
Vertragspartei ist und für 
alle Verbindlichkeiten aus 
dem Mietverhältnis aufzu-
kommen hat.

natsfrist kündigen, wenn 
in der Person des Eingetre-
tenen ein wichtiger Grund 
vorliegt. Hierbei wird insbe-
sondere darauf abzustellen 
sein, ob die Fortsetzung des 
Mietverhältnisses dem Ver-
mieter überhaupt zugemutet 
werden kann. 

Gericht kann eingreifen 
und das Mietverhältnis 
ändern
Wenn sich die Ehepartner 
jedoch nicht einig sind, wer 
denn künftig die Wohnung 
weiter nutzen soll, wird 
notfalls das Familiengericht 
eine entsprechende Zuwei-
sung vornehmen. Nach den 
Gesetzesvorgaben kann ein 
Ehegatte von dem anderen 
verlangen, dass ihm anläss-
lich der Scheidung die Woh-
nung überlassen wird, wenn 
er auf deren Nutzung unter 
Berücksichtigung des Wohls 
der im Haushalt lebenden 
Kinder und der Lebensver-
hältnisse der Ehegatten im 
stärkeren Maße angewiesen 
ist, als der andere Ehegatte 
oder die Überlassung aus 
anderen Gründen der Billig-
keit entspricht. 

Hiernach kommt es in ers-
ter Linie darauf an, ob Kin-
der vorhanden sind und 
bei wem diese verbleiben. 
Danach können zahlreiche 
weitere Umstände Einfluss 
auf die Wohnungszuwei-
sung haben, wie der Ge-
sundheitsstand, oder die Ein-
kommensverhältnisse. Aber 
auch solche Umstände, wie 
die Entfernung zum Arbeits-

platz haben eine Bedeutung 
für die Beurteilung dieser 
Frage. Als Faustformel kann 
man sich merken, dass der 
wirtschaftlich besser ge-
stellte Partner in der Regel 
auf die Suche nach einer 
Ersatzwohnung verwiesen 
wird. 

Letztlich kann auch vor 
dem Scheidungsverfahren 
eine richterliche Zuweisung 
der Ehewohnung erfolgen. 
Dies ist aber nach § 1361b 
BGB nur möglich, wenn das 
weitere Zusammenleben für 
einen der Ehepartner eine 
schwere Härte darstellen 
würde. Die Entscheidung 
des Gerichtes darf nur vor-
läufige Benutzungsrege-
lungen der Ehewohnung 
aufstellen und daher nicht 
endgültig sein. Ein Eingriff 
in diesem Verfahren in die 
Vertragsgrundlagen im Ver-
hältnis zum Vermieter dür-
fen nicht erfolgen, so dass 
kein Mietvertragsparteien-
wechsel in derartigen Fällen 
stattfinden darf.

RA Dirk-Ingmar Wimmershoff 

r
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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V o n  F a l l  z u  F a l l

Reichen Sie das

Eigentümer 
Journal

weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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5.4 W
EITER

E ZU
- U

N
D

 A
B

SC
H

LÄ
G

E

H
insichtlich der Verglasung säm

tlicher Fenster und A
ußentüren (z. B. Türen zu Balkonen und Lau-

bengängen) liegt den W
ohnungen des G

eltungsbereiches dieses M
ietspiegels als Standard eine 

M
ehrfachverglasung zugrunde. Für Einfachverglasung konnte ein A

bschlag erm
ittelt w

erden.

Standardm
äßig enthalten die W

ohnungen der M
ietspiegeltabelle w

eder einen Balkon noch eine 

Loggia als nutzbare A
ußenflächen oder nur einen A

ustritt. D
as Vorhandensein anderer nutzbarer 

A
ußenflächen rechtfertigt den A

usw
ertungen zufolge die aufgeführten Zuschläge. 

Für andere G
eschosslagen als die Lage im

 U
ntergeschoss konnten keine signifikanten Zu- oder 

A
bschläge erm

ittelt w
erden. 

D
as Vorhandensein von Einzelm

erkm
alen der Barrierefreiheit (w

ie z. B. bodengleiche D
usche, un-

terfahrbarer W
aschtisch, erhöhtes W

C
, M

indest-Türbreiten) w
urde nicht im

 D
etail erhoben und 

kann deshalb zu einem
 Zuschlag innerhalb der Spannen führen.

Für insgesam
t barrierefrei gem

äß D
IN

 18040 Teil 2 erstellte oder m
odernisierte W

ohnungen 

konnte m
angels Fallzahl im

 D
atensatz keine A

ussage erm
ittelt w

erden. D
as Vorliegen dieses 

M
erkm

als kann ein A
bw

eichen vom
 M

ittelw
ert (zzgl. des Zuschlags barrierearm

 erstellte bzw
. 

m
odernisierte oder angepasste W

ohnung) innerhalb der Spanne rechtfertigen.

M
erkm

al
Zu- oder A

bschlag pro m
² W

ohnfläche

Einfachverglasung
- 0,30 €

Standard-Balkon/Loggia m
it m

indestens 5 m
² tat-

sächlicher Fläche oder m
indestens 1,5 M

eter Tiefe

+ 0,20 €

G
roßer Balkon/Loggia m

it m
indestens 7,5 m

² tat-

sächlicher Fläche oder m
indestens 2 M

eter Tiefe

+ 0,36 €

Terrasse oder D
achterrasse m

it m
indestens 

10 m
² tatsächlicher Fläche

+ 0,57 €

G
arten zur alleinigen N

utzung durch die M
ietpartei

+ 0,17 €

Lage der W
ohnung im

 U
ntergeschoss/Souterrain

- 0,09 €

W
ohnung über einen A

ufzug erreichbar
+ 0,15 €

Barrierearm
 erstellte bzw

. m
odernisierte oder 

angepasste W
ohnung

+ 0,41 €

(Es sind m
ehrere M

aßnahm
en erfolgt zur Reduzierung und Verm

eidung von Barrieren: z. B. Einbau 

einer m
öglichst bodengleichen (m

ax. 6 cm
 H

öhe) D
usche m

it rutschhem
m

ender Em
aillierung, das 

A
nbringen von H

alterungen oder H
andläufen, Vergrößerung von Türbreiten und sonstigen Verkehrs-

flächen, schw
ellenfreier Zugang zu Balkonen/ Terrassen, Installation technischer H

ilfsm
ittel etc.).

5.5 M
O

D
ER

N
ISIER

U
N

G
SM

A
S

SN
A

H
M

EN

M
odernisierungen sind nur zu berücksichtigen, w

enn sie vom
 Verm

ieter durchgeführt w
urden. 

Für folgende M
odernisierungsm

aßnahm
en haben sich Zuschläge ergeben: 

M
erkm

al
Zuschlag pro m

² W
ohnfläche

N
achträgliche D

äm
m

ung aller A
ußenw

ände seit 1995 

(bei G
ebäuden m

it Baujahr vor 1980).

+ 0,31 €

Vollständige Erneuerung der Elektroinstallationen (Austausch 

der vorhandenen Leitungen und/oder Verstärkung der Leitungs-

querschnitte) seit 1995 (bei G
ebäuden m

it Baujahr vor 1980).

+ 0,29 €

Erneuerung/Austausch der gesam
ten H

eizungsanlage (H
ei-

zungskessel, Rohrleitungen und H
eizkörper) seit 1995 (bei G

e-

bäuden m
it Baujahr vor 1980). D

ieser Zuschlag ist m
it jedem

 

der übrigen M
odernisierungs-Zuschläge kom

binierbar.  

+ 0,10 €

Baderneuerung/-m
odernisierung (m

ind. Erneuerung aller 

Sanitärteile) seit 2011 (bei G
ebäuden m

it Baujahr vor 1980). 

D
ieser Zuschlag ist m

it jedem
 der übrigen M

odernisie-

rungs-Zuschläge kom
binierbar.

+ 0,22 €

5.6 W
O

H
N

LA
G

E

D
en A

usw
ertungen zum

 M
ietspiegel liegt die unabhängig von der M

ietspiegel-Erstellung vorgenom
-

m
ene W

ohnlagen
-Einteilung des G

utachterausschusses für G
rundstücksw

erte in der Stadt W
upp

er-

tal zugrunde. D
ie W

ohnlagenkarte ist erhältlich üb
er die G

eschäftsstelle des G
utachterausschusses 

für G
rundstücksw

erte in der Stadt W
upp

ertal und im
 Internet abrufb

ar auf der Seite ##.

Für die Lage der W
ohnung im

 Stadtgebiet w
ird eine m

ittlere W
ohnlage als Standard definiert. Für alle 

w
eiteren W

ohnlage-Typen ergeben sich aus den A
usw

ertungen zur M
ietspiegel-Erstellung folgende 

Zu- oder A
bschläge:

M
erkm

al
Zu

- oder A
bschlag pro m

² W
ohnfläche

Einfache W
ohnlage

- 0,27 €

M
ittlere W

ohnlage
± 0,0

0 €

G
ute W

ohnlage
+ 0,55 €

Exklusive W
ohnlage

+ 1,32 €

Konkrete Standortm
erkm

ale (M
ikro-Lage), die von den Beschreibungen der einzelnen W

ohnlage-Typen 

nicht erfasst w
erden, können A

bw
eichungen vom

 M
ittelw

ert innerhalb der Spanne rechtfertigen.
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.ZU

- U
N

D
 A

B
SC

H
LÄ

G
E

D
ie Zu- und A

bschläge w
erden – falls zutreffend – für die entsprechenden M

erkm
ale sow

ohl zu dem
 

M
ittelw

ert als auch zu den entsprechenden Spannenw
erten der jew

eils zutreffenden Baualters- und 

W
ohnungsgrößenklasse hinzugerechnet bzw

. abgezogen. Bei den Zu- und A
bschlägen handelt es

sich um
 D

urchschnittsw
erte. Sie stellen auf eine jew

eilige D
urchschnittsqualität des M

erkm
als ab.

A
bw

eichungen von dieser D
urchschnittsqualität sind m

öglich und können im
 Rahm

en der A
nw

en-

dung der M
ietspannen berücksichtigt w

erden.

D
as Vorhandensein w

eiterer, im
 M
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Mittwochs auf ein Stündchen bei
Haus + Grund Wuppertal und Umland in Elberfeld

Tipps zu Vermietung und Verkauf von Immobilien

Mieterhöhung, wie geht diese jetzt?

Warum soll ich einen Solvenzcheck machen? Welche kleinen Kniffe erhöhen die Qualität und  
Aussichten meines Immobilienangebots. Was sollte ich auf jeden Fall bei Präsentationen und  
Besichtigungen vermeiden. Welche Pflichtangaben muss ich bei Annoncen einhalten? 

Mittwoch, 10. Mai 2017, 16:00 – 17:00 Uhr
(Einlass ab 15:45 Uhr)

Referentin: Architektin Dipl. Ing. (FH) Ute Gottschalk

Die Veranstaltungen sind kostenlos und auch für interessierte Nichtmitglieder geöffnet. Die vorherige 
tel. Anmeldung ist erwünscht, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Vorträge finden in unserer zen-
tralen Geschäftsstelle in der Dessauerstraße 3, 42119 Wuppertal statt.

April 2015 |   Eigentümerjournal 17

Die Firma BEYER GMBH & CO.
IBIA ist ein mittelständisches Un -
ternehmen des Wärmedienstes mit
Hauptsitz in Solingen und seit 1964
auf dem Gebiet der Heizkos ten- u.
Hausnebenkostenabrechnung tä-
tig. Wir sind Mitglied in der „Fach-
vereinigung Heizkos ten verteiler
und Wärmekostenabrechnungen
e.V.“ und in meh reren Bundeslän-
dern vertreten. 

Zu unseren Kunden zählen sowohl
große Verwaltungen als auch Eigen-
tümergemeinschaften und Haus-
besitzer. Entsprechend handelt es
sich bei den von uns betreuten Ob-
jekten um eine brei te Palette, die
sich vom Zwei familienhaus bis hin
zu Wohn- und Gewerbeobjekten
mit meh reren hundert Mietern so-
wie ganzen Siedlungen erstreckt. 
Unser Liegenschaftsstamm       um-
fasst mittlerweile rund 16.000 Ob-
jekte mit mehr als 200.000 Nutz -
einheiten, in der Hauptsache Woh-
nungen aber auch Büros, Geschäf-
te und sonstige gewerbliche Ein-
heiten. Diesen Stamm betreuen wir
intern mit 33 Mitarbeitern und wei-
teren 50 Vertretern im Außen-
dienst. 

Dank der guten Sachkenntnis un-
serer Mitarbeiter und der Ausstat-
tung mit einer leistungsfähi gen
und flexiblen EDV sind wir in der
Lage, auch schwierige Abrechnun-
gen zu Pauschalprei sen zu erstel len.
Für die Verbrauchserfassung zur

Heizkostenabrechnung bieten wir
neben den preiswerten und be -
währten Verdunstern auch elektro-
nische Heizkostenverteiler unter-
schied licher Funktionalität an. 
Darüber hinaus liefern wir Wärme-
zähler sowie Kalt- u. Warm wasser-
zähler in unterschied lichen Bau for -
men und Grö ßen.
Zunehmender Beliebtheit erfreuen

sich Funksysteme, bei denen das
Betreten der Wohnungen zur Able -
sung entfällt. Hier bieten wir Ihnen
Lösungen die speziell auf Ihre  Be -
dürfnisse abgestimmt sind an. 

Alle Erfassungsgeräte können Sie
bei uns kaufen oder auch mieten,
 wobei die Gerätemieten unter  be-
stimmten Voraussetzungen umla-
gefähig sind.

– Anzeige – – Anzeige – – Anzeige –

Eine Ablesung ohne Betreten der Wohnung?

Ihre Wasser- und Wärmezähler sind eichfällig?

Sie planen Rauchmelder zu installieren?

Wir haben die Lösung und bieten Ihnen an:

FUNKSYSTEME 
(ablesen, ohne die Wohnung zu betreten)

AUSTAUSCH IHRER ZÄHLER 
(nahezu alle Fabrikate)

Rauchmelder 
(VdS zugelassene Fabrikate)

Rufen Sie noch heute an und lassen sich von 
uns fachkundig beraten.

Wärme-
Abrechnungsdienst I B I A

42651 Solingen · Helenenstraße 10-16
Fon 0212-645096-0 · Fax 0212-530136
www.ibey.de

Eine Firma stellt sich vor

– Dächer – Fassaden – Abdichtungen – Bauklempnerei –

Telefon 0202 - 30 00 61/62 · Telefax 0202 - 31 69 48
www.renkerdach.de

Artur Renker Bedachungen GmbH · Briller Straße 169 · 42105 Wuppertal

Neue Formulare für den Solvenzcheck!
Mitglieder, die den Solvenzcheck für Mietinteressenten durch uns durchführen lassen, sind 
gebeten zu beachten, dass es neue Formulare für diesen Solvenzcheck gibt, die zwingend zu 
verwenden sind. 
Alte Formulare, die Sie vielleicht auf Vorrat in der Schublade haben, können nicht mehr für 
derartige Anfragen verwendet werden. Sie erkennen die neuen Formulare daran, dass im 
Fließtext der Vertragspartner, die Firma mexxon GmbH wortwörtlich erwähnt ist. Sollten Sie 
ein Formular haben, in dem dieser Partnername nicht steht, wissen Sie, dass Sie dieses For-
mular nicht mehr verwenden können und Sie sind gebeten sich an die Geschäftsstelle zu 
wenden, damit Ihnen die neuen Formulare zur Verfügung gestellt werden können.
Sie haben noch nie einen Solvenzcheck gemacht, interessieren sich aber dafür, dann wenden 
sich bitte an die Zentrale unserer Geschäftsstelle. Unsere Mitarbeiterinnen erläutern Ihnen 
gerne die weiteren Details zum Solvenzcheck.
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ELEKTRO-ANLAGEN
STRASSBURGER
• Installationen               • Industrieanlagen
• Reparaturen                • Warmwassergeräte
• Nachtspeicheranlagen • Sprechanlagen
• Breitbandverkabelung  • Kundendienst
• Netzwerktechnik
Gathe 47                           Telefon: (02 02) 45 32 27
42107 Wuppertal              Telefax: (02 02) 45 23 69                                          

G
m

b
H

Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Urteile zum 
Wohnungseigen- 
tumsrecht in 
Kurzfassung
zusammengestellt von RA 
Klaus Riske

Kontoführung
Der Verwalter muss das 
Konto der Wohnungsei-
gentümergemeinschaft als 
offenes Fremdkonto füh-
ren. Erkennt der Ex-Ver-
walter, dass der aktuelle 
Verwalter irrtümlich von 
einem Konto ausgeht, auf 
das nur der Ex-Verwalter 
Zugriff hat, so muss er den 
Nachfolger informieren 
(AG Hamburg, Urteil vom 
10.10.2016, 22a C 176/15).

Jahresabrechnung
Fehlen die Anfangs- und 
Endbestände aller Kon-
ten der Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer, so 
ist die Abrechnung funk-
tionslos; der gesamte Be-
schluss über die Gesamt- 
und die Einzelabrechnun-
gen ist dann für ungültig 
zu erklären (AG München, 
Urteil vom 24.08.2016, 
481 C 28359/15).

Der Monat Mai wird im 
Volksmund gern als Wonne-
monat bezeichnet. Warum, 
das wird schnell klar, wenn 
man einen Blick nach drau-
ßen wagt. Die Natur erblüht 
zu neuem Leben. Bäume 
strahlen in frischem Grün 
und Rhododendren prä-
sentieren ihre prachtvollen 
Blüten. Durch Gärten und 
Parks zu spazieren ist ge-
rade jetzt ein Genuss (bzw. 
eine Wonne). 

Besonders eindrucksvoll ist 

ein Rundgang durch den 
Vorwerkpark, der sich in 
der Nähe des Toelleturms 
befindet. Bei dem Park han-
delte es sich ursprünglich 
um eine private Anlage, die 
der Unternehmer Adolf Vor-
werk im Jahr 1907 begrün-
dete. Bereits ein Jahrzehnt 
zuvor hatte Vorwerk auf 
den Barmer Südhöhen ein 
Sommerhaus im Schweizer 
Villenstil, die Villa Emma, 
errichten lassen. Die Um-
gebung entsprechend zu 
gestalten, war die logische 

Folge. Steil abfallende 
Hänge, Aussichtspunkte mit 
Fernblick, Bäche, Grotten 
und Wasserfälle ließen An-
klänge an alpine Landschaf-
ten entstehen. 

Die Schweizer Villa ist 
heute leider nicht mehr vor-
handen. Sie wurde noch bis 
zum Ende der 50er Jahre 
bewohnt, dann aber abgeris-
sen. Die Parkanlage jedoch 
präsentiert sich noch immer 
so, wie einst geplant. Zu ih-
rer Ausstattung gehören ne-

Festival der Farben 
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ben den bereits erwähnten 
landschaftlichen Besonder-
heiten ein Laubengang im 
oberen Bereich, Treppen, 
Wege und Teiche. 

Vor allem aber beeindruckt 
den Besucher das Farben-
spiel der Rhododendren, die 
jetzt voll in Blüte stehen. So 
verwundert es nicht, dass 
für den Monat Mai gleich 
ein ganzes Paket an Rund-
gängen durch die Anlage, 
die 2001 in städtischen Be-
sitz überführt wurde und 
seit dem öffentlich zugäng-
lich ist, angeboten wird. Die 
Teilnahme ist meist kosten-
los, wobei eine freiwillige 
Spende zum Erhalt der An-
lage gern entgegengenom-
men wird. Den Besuch kön-
nen wir allen Mitgliedern 
ans Herz legen. 

Rücklage
Die Jahresabrechnung 
muss den Stand und die 
Entwicklung der gemein-
schaftlichen Kosten aus-
weisen. Soll- und Ist-Rück-
lage müssen bei der Dar-
stellung der Rücklage aus-
gewiesen sein. Sind Ent-
nahmen zur Überbrückung 
von Liquiditätsengpässen 
erfolgt, muss der Verwalter 
dies angeben (LG Düssel-
dorf, Urteil vom 21.12.2016, 
25 S 63/16).

Genehmigung
Wohnungseigentümer kön-
nen eine ohne vorherige 
Beschlussfassung erfolgte 
Auftragsvergabe nachträg-
lich genehmigen, wenn 
diese einer ordnungsgemä-
ßen Verwaltung entspro-
chen hat (LG Itzehoe Urteil 
vom 09.08.2016, 11 S 9/15).

Zweitbeschluss
Bestandskräftige Be-
schlüsse über Instandset-
zungsmaßnahmen stehen 
nicht zwingend einem 
abweichenden Zweitbe-
schluss entgegen ( LG 
München 1, Beschluss vom 
24.10.2016, 36 S 6557/16) 
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02 12 - 88 07 30 0

Notdienst 02 12 - 88 07 30 48www.wegogmbh.de

Termine im und um den Vorwerkpark 

07.05. Exkursion vom Vorwerkpark, über den Ehrenfriedhof, durch 
die Barmer Anlagen Treffpunkt 15.00 Uhr Bushaltestelle Toe-
lleturm, Hohenzollernstraße 

13.05. Exkursion vom Vorwerkpark, über den Scharpenacken in die 
Ronsdorfer Anlagen, Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke am 
Kaiserplatz, Treffpunkt 15.00 Uhr Bushaltestelle Toelleturm, 
Hohenzollernstraße 

17.05. Rabe und Kiefer – Mit Wuppertaler Förstern durch den Bar-
mer Wald, Treffpunkt 15.00 Uhr Bushaltestelle Toelleturm  

21.05. Historische Alleen in den Barmer Anlagen, Treffpunkt 11.00 
Uhr, an der Fußgängerbrücke Untere Lichtenplatzer Straße 

28.05. Vom Steinbruch zur Rhododendronblüte – 110 Jahre Vor-
werkpark, Treffpunkt  15.00 Uhr am Toelleturm 

27.05.+
24.06. 

Sagenumwogen - Märchenführung durch den Vorwerkpark, 
Treffpunkt jeweils 15.00 Uhr am Toelleturm  
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Sanierung unbekannt?
Das Gesetz unterscheidet 
Instandhaltung, Instand-
setzung, bauliche Verände-
rung, Modernisierung und 
modernisierende Instand-
setzung. All diese Begriffe 
meinen etwas anderes. 
Den Begriff „Sanierung“ 
kennt das WEG nicht. Ein 
Beschluss über „notwen-
dige Sanierungsarbeiten“ 
ist nicht eindeutig und 
wäre nicht nur anfechtbar 
sondern sogar nichtig (AG 
Hamburg Blankenese, Ur-
teil vom 11.01.2017, 539 C 
41/15).    

Insichgeschäft
Wenn der Geschäftsführer 
des Verwalters ein eigenes 
weiteres Unternehmen mit 
der Erbringung von Haus-
warttätigkeit für die von 
ihm verwaltete Gemein-
schaft der Wohnungsei-
gentümer beauftragt, liegt 
ein Insichgeschäft vor, 
das ohne wirksame Befrei-
ung von dieser Norm erst 
schwebend unwirksam und 
später nach Verweigerung 
der Genehmigung unwirk-
sam ist (AG Meißen, Urteil 
vom 03.03.2016, 104 C 
966/14).

ROKAROKA

Kanalservice

Schwesterstrasse 45
42285 Wuppertal

Rohr–Kanal–Reinigung
Rohr–Kanal–Sanierung
Rohr–Kanal–TV-Untersuchung
Rohr–Kanal–Dichtheitsprüfung
Rohr–Kanal–Ortung
Rohr–Kanal–Reparatur

Telefon:  0202 - 44 54 44
Telefax: 0202 - 69 89 94 3
E-Mail: info@roka-wtal.de
Internet: www.roka-wtal.de

Theodor Leipnitz-
Achim Heinemann GbR

Kooperationspartner des Haus + Grund Wuppertal 
und Umland – vormals Elberfeld von 1880 e.V. 

Wuppertaler Termine 
Was ist los im Tal? Hier eine Übersicht über die wichtigsten Feste 

und Veranstaltungen der nächsten zwei Monate 

03.05. Energiestammtisch zum Thema „Vom Altbau zum Energiesparhaus“ 
um 19.00 Uhr, VHS Auer Schulstraße 

06.05. Besuch am Bau – Döppersbergführung um 11.00 und 13.00 Uhr – 
Anmeldung unter 0202/563-2270 

07.05. Stauden, Sträucher, Sommerblumen – Blumenmarkt im botanischen 
Garten auf der Hardt, Beginn 11.00 Uhr 

14.05. Langts für Laschet ? Schaffts die Kraft? – Spannung bei der 
Landtagswahl NRW 

19.05. Hoch hinaus – Stabhochsprungmeeting auf dem Gelände des 
Schulzentrums Süd am Jung-Stilling-Weg von 15.00 – 20.00 Uhr  

20.05. Husch Husch Gedöns – Straßenfest rund um die Husch Husch Figur 
am Werth 75 

20.05. Wandelkonzert im Skulpturenpark Waldfrieden, von 15.00 – 18.00 Uhr 
20.05.-21.05. Offene Gartenpforte – Anregungen sammeln beim Rundgang durch 

öffentliche und private Gärten 
25.05. – 28.05. Bratwurst, Bier, Buden und Bands - Barmen Live, dat Fest mit alles 

25.05. – 28.05. Tuchfühlung – Markt für Mode, Stoff und Stil im Schlosshof von 
Schloss Lüntenbeck 

27.05. Sonnborner Trödelmarkt – Nach alten Schätzen schauen oder einfach 
nur mal bummeln 

04.06. – 05.06. Mit der Tram durch den Tann – Straßenbahnfest an der Kohlfurther 
Brücke 

03.06.-05.06. Runter vom Sofa, rauf aufs Karussell - Pfingstkirmes am Elberfelder 
Neumarkt 

06.06. Look ins Loch  - Döppersbergbesichtigung um 11.00 und 13.00 Uhr – 
Anmeldung unter 0202/563-2270 

09.06.-12.06. Barmen dreht am (Riesen)rad - Megakirmes auf dem Carnaper Platz 
09.06.-11.06. Ronsdorfer Liefersack – Stadtteilfest rund um den Bandwirkerplatz 
09.06.-11.06. Wein- und Schlemmerfest auf dem Lienhardplatz in Vohwinkel 

10.06. Kiwanis Classic – 80 Oldtimer starten vom Barmer Rathausvorplatz 
ab 10.00 Uhr zur Rallye durchs Bergische   

10.06. Umweltfest der Station Natur und Umwelt an der oberen 
Jägerhofstraße von 14.00 – 18.00 Uhr 

10.06. – 11.06. Drag Attack – Bergisches Drachenbootfest auf dem Beyenburger 
Stausee 

11.06. Luisenfest – traditionell und originell, das Kultevent in Elberfelds 
Altstadt 

18.06. Ölberger Kunst- und Kulturmarkt – Kreatives und Alternatives auf 
dem Otto-Böhne-Platz  

18.06. Offene Gartenpforte – Blick in Nachbars Garten mal erlaubt statt 
verboten 

23.06. – 25.06. Gutes aus Geste – Bierbörse auf dem Barmer Werth mit Pils und Co. 
24.06. – 25.06. Tag der Architektur – Mal hinter die Fassaden schauen. Wuppertal ist 

mit 5 Objekten vertreten 
25.06. Bleicherfest  - Traditionsveranstaltung der Garnbleicher mit 

Trödelmarkt am Gaskessel in Heckinghausen  
25.06. Ende DERZEIT– Letzter Termin der Ausstellung von Werken des 

Künstlers Klaus Rinke im Skulpturenpark Waldfrieden 
29.06. Die Bananen fliegen tief - Sommermarkt der Marktschreier  auf dem 

Berliner Platz 
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Neubau
An- u. Umbauten
Fachwerksanierung
Fassadensanierung
Terrassen u. Balkone
Erd- u. Abdichtungsarbeiten
Bad- Dachgeschossgestaltung
Trockenbau
Putz- u. Fliesenarbeiten
Schwammsanierung
Reparaturen
Bauen aus einer Hand

42117 Wuppertal • Friedr.-Ebert-Str. 382a
Tel. 0202 712050 + 713245 Fax 0202 712335

E-Mail: info@oehlergmbh.de • Internet: oehlergmbh.de

Einmal im Monat, und zwar 
jeweils am ersten Mittwoch, 
lädt die Verbraucherzentrale 
NRW zum Energiestamm-
tisch ein. Um einen Stamm-
tisch im klassischen Sinn 
handelt es sich dabei aller-
dings nicht, sondern um 
eine Vortragsreihe, bei der 
Fachleute über neue Ent-
wicklungen und Techniken 
informieren, über die im 
Anschluss diskutiert werden 
kann. 

 „Mit dem Thema Stromer-
zeugung durch Heizungsan-
lagen fing alles an“ erinnert 
sich Energieberater Stefan 
Bürk, anlässlich der 100. 
Auflage des Energiestamm-
tischs am 05.04.2017. Wei-
tere Themen waren der 
Energiepass, dass Heizen 
mit Pellets, Photovoltaik, 
Sonnenenergie, Erdwärme, 
Windkraft, Ökostrom und 
vieles mehr. 

Zur Jubiläumsveranstaltung 
hatte die Verbraucherzent-
rale prominente Gäste wie 
Wuppertals Oberbürger-
meister Andreas Mucke 
eingeladen. Auf dem Po-
dium im großen Saal der 
Volkshochschule in der 
Auer Schulstraße diskutierte 
Mucke mit Vertretern von 
Haus und Grund sowie den 
beiden Wuppertaler Mieter-

Kommt der Klimabonus? 
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Ohne Stimme
Ein Wohnungseigentümer 
ist entsprechend bei der 
Beschlussfassung über ein 
Rechtsgeschäft mit einer 
rechtsfähigen (Personen)
gesellschaft jedenfalls 
dann nicht stimmberech-
tigt, wenn er an der Gesell-
schaft mehrheitlich betei-
ligt und deren Geschäfts-
führer oder geschäfts-
führender Gesellschaf-
ter ist (BGH, Urteil vom 
13.01.2017, V ZR 138/16).

Zweier WG
Ein Anspruch auf gericht-
liche Bestellung eines 
Verwalters besteht grund-
sätzlich auch in einer 
Wohnungseigentümerge-
meinschaft, die nur aus 
zwei Parteien besteht. (LG 
Frankfurt a. M., Beschluss 
vom 07.03.2017 - 2-13 S 
4/17)

Verwalterlos
Die Bestellung eines Ver-
walters im Wege einer ge-
richtlichen Entscheidung 
scheidet aus, solange es 
nicht ausgeschlossen er-
scheint, dass ein Beschluss 
zur Verwalterwahl eine 
Mehrheit in der Eigentü-
merversammlung erhält 
(AG Hamburg – Altona, 
Beschluss vom 12.06.2014, 
303b C 11/14).

vereinen über das Thema 
„Energiesparhäuser statt 
Leerstand“. Für unseren 
Verein nahm Dirk-Ingmar 
Wimmershoff an der Po-
diumsdiskussion teil.

Einig waren sich alle Teil-
nehmer darüber, dass es 
wichtig und sinnvoll ist, zur 
Senkung des Energiever-
brauchs in die energetische 
Sanierung von Gebäuden 
zu investieren. Allerdings 
ergibt sich das Problem, 
dass sich die Kosten auf den 
Mietpreis durchschlagen, 
dieser aber vielfach durch 
unflexible Richtlinien des 
Jobcenters gedeckelt sei.

Hier war es OB Andreas 
Mucke der die Idee eines 
„Klimabonus“ ins Spiel 
brachte. Wenn das Jobcenter 
für Wohnungen in energe-
tisch sanierten Häusern ei-

nen höheren Quadratmeter-
preis bewilligen würde, er-
gäben sich dadurch Vorteile 
für beide Seiten. Vermieter 
könnten die Kosten für ener-
giesparende Maßnahmen 
durch Mietaufschläge wie-
der herein bekommen. Und 
das Jobcenter wäre durch 
niedrigere Betriebskosten 
an anderer Stelle entlastet.

Wann mit entsprechend ge-
änderten Richtlinien des 
Jobcenters zu rechnen  ist 
und mit welchen Aufschlä-
gen Hauseigentümer dann 
kalkulieren können, steht 
jedoch noch in den Sternen.

Mucke wies in diesem Zu-
sammenhang auf staatliche 
Förderprogramme hin, die 
seiner Meinung nach bes-
ser genutzt werden könn-
ten. Das Problem bei die-
sen Programmen ist jedoch 
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In einem offenen Brief hat 
sich unser Verein zusam-
men mit weiteren Vertretern 
Wuppertaler Vermieter und 
Mieter gegen Überlegun-
gen, weiter an der Grund(s)
teuerschraube zu drehen, 
ausgesprochen.
Zum 01.01.2013 ist der 
Grundsteuerhebesatz von 
490 auf 620 Punkte gestie-
gen. Vermieter und Mieter 
zogen mit, das es darum 
ging, mit Fördermitteln des 
Landes einen ausgegliche-
nen Haushalt zu erreichen. 
Versprochen war jedoch, 
dass es bis 2020 keine wei-
teren Aufschläge mehr ge-
ben würde. 
Das Versprechen hielt lei-
der nicht lange. Schon im 
Juli 2016 fasste der Rat ei-
nen  Vorratsbeschluss zur 
Erhöhung der Grundsteuer 
B auf 720 Punkte. Als Be-
gründung wurden eventuell 
ausbleibende Zahlungen 
des Bundes für Hilfsleistun-
gen herangezogen. Verkürzt 
ausgedrückt: Die Grund-
steuererhöhung sollte zur 
Deckung des allgemeinen 
Finanzbedarfs dienen.
Nachdem die Zahlungen 
des Bunds dann doch er-
folgten, wurde der Be-
schluss zurückgenommen, 
in den Köpfen der Stadto-
beren spukt er aber immer 
noch herum. So war es 
insbesondere Stadtkämme-

rer Johannes Slawig, der 
den Gedanken einer weite-
ren Grundsteuererhöhung 
medienwirksam ins Spiel 
brachte. Die Begründung ist 
ein Schlag ins Gesicht jedes 
sparsam wirtschaftenden 
Eigentümers. Soll doch u.a. 
der durch Bestechung und 
Misswirtschaft entstandene 
Finanzbedarf der GWG mit-
finanziert werden.
Für Vermieter und Mie-
ter ist es ein Unding, wenn 
eine von ihnen zu tragende 
Steuer, ohne Gegenleistung 
erhöht werden soll, um die 
Finanzprobleme der Stadt  
und ihrer Töchter zu lösen, 
wobei die jeweiligen Be-
gründungen beliebig aus-
tauschbar zu sein scheinen.
Vor dem Hintergrund, dass 
die Grundsteuer B in Wup-
pertal bereits erheblich über 
dem landesweiten Durch-
schnitt liegt, sollten Stadt 
und GWG ihre Finanzen 

durch eine solide Ausga-
benpolitik in den Griff be-
kommen statt dem Bürger 
immer tiefer in die Tasche 
zu greifen.
Wuppertal ist als Wohn-
standort auf einem guten 
Weg. Dieser gerät in Gefahr, 
wenn auf Eigentümer und 
Investoren Steuererhöhun-
gen in nicht kalkulierbarer 
Höhe zukommen.
Haus und Grund lehnt 
eine erneute Erhöhung der 
Grundsteuer B ebenso wie 
fast alle anderen Akteure 
auf dem Wohnungsmarkt 
entschieden ab. Wir erwar-
ten, dass die Stadt zu ihrem 
Wort steht und den aktuell 
gültigen Hebesatz bis 2020 
unverändert lässt. (ri)  
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Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70
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der immense bürokratische 
Aufwand, der viele Eigen-
tümer abschreckt, berichtete 
Dirk-Ingmar Wimmershoff 
aus der Praxis. Eine we-
sentliche Vereinfachung der 
Vergaberichtlinien sei aus 
Sicht von Haus und Grund 
dringend geboten. 

Im weiteren Verlauf der 
von Stefan Bürk moderier-
ten Veranstaltung ging es 
dann um die Energiepreise 
und technische Fragen der 
Gebäudesanierung. Die 
anschließende Diskussion 
im Publikum zeigte auf, 
wie groß das Interesse am 
Thema ist. Es kamen aber 
auch kuriose Vorschläge, 
wie der, doch die Energie-
preise zu erhöhen, um das 
Sparen attraktiver zu ma-
chen. Mieter werden sich 
dafür sicher bedanken. 

Zur nächsten Veranstaltung, 
bei der es um das Thema 
„Vom Altbau zum Energie-
sparhaus – Erfahrungen ei-
nes Architekten“  geht, lädt 
die Verbraucherzentrale für 
den 03.05.2017, 19.00 Uhr 
wiederum in die Volkshoch-
schule ein. Mitglieder von 
Haus und Grund sind dazu 
herzlich willkommen. (ri) 
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Reichen Sie das

Eigentümer 
Journal

weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske

Nicht mit uns 

Rote Karte für geplante Steuererhöhungen
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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Kraftvoll leuchtende Far-
ben und ein freier Umgang 
mit der Form kennzeichnen 
das Werk des Wuppertaler 
Künstlers Adolf Erbslöh. 
Seine Werke haben es in 
die großen Museen der Welt 
geschafft. Gleichzeitig war 
Erbslöh Impulsgeber für 
eine neue Künstlergenera-
tion, die sich zum Anfang 
des 20. Jahrhunderts vor al-
lem in München etablierte. 
Gemeinsam mit Wassily 
Kandinsky, Gabriele Mün-
ter, Alexej von Jawlensky, 
Franz  Marc und August 
Macke entwickelte Erbslöh  
eine damals neue und re-
volutionäre Bildersprache, 
den Expressionismus. 

Ein Überblick zum Schaf-
fen des in 1881 New York 
geborenen Avantgardis-
ten ist seit Mitte April im 
Wuppertaler von der Heydt 
Museum zu sehen. Die 
Ausstellung zeigt Erbslöhs 
Entwicklung vom begabten 
Zeichner zum expressionis-
tischen Maler. Neben sei-
nen eigenen Werken wer-
den auch Bilder großer Vor-
bilder und Zeitgenossen wie 
Van Gogh ausgestellt. Diese 

weisen auf neue Techniken 
hin. Einflüsse französischer 
und russischer Künstlerkol-
legen sind gut wiederzuer-
kennen. Farben und Formen 
wurden erkundet. Eine neue 
Kunstrichtung entstand. 

Neben dem künstlerischen 
Austausch war Erbslöh 
für seine Künstlerkollegen 
aber auch als Förderer von 
großem Wert. Er vermit-
telte erste Ausstellungen 
der Münchener Künstler-
vereinigung und wurde so 
zum Wegbereiter der Avant-
garde. Die von ihm initiier-
ten Ausstellungen in Elber-
feld und Barmen anderen 
bedeutenden Kunstorten 
des Rhein-Ruhrgebietes 
wurden große Erfolge. 
Dabei halfen dem welt-
gewandten Erbslöh seine 
Kontakte zu den führenden 
Museumsdirektoren seiner 
Zeit. Wohlhabende Wup-
pertaler Kaufleute erwarben 
einige der Bilder. So ge-
langten auch etliche Werke 
in die Sammlung des von 
der Heydt-Museums. 

Nach den Impressionisten 
Renoir, Monet, Sisley, Pis-

sarro und zuletzt Degas ist 
nun endlich auch einmal ein 
Expressionist in die Hallen 
des von der Heydt-Muse-
ums eingezogen und ein 
Wuppertaler noch dazu. 
So wird der Besuch der se-
henswerten Sammlung zum 
Pflichtprogramm  für jeden 
kunstinteressierten Talbe-
wohner.

Die Ausstellung ist noch bis 
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Unsere Mietverträge
werden ständig durch unsere Juristen
auf Rechtssicherheit geprüft, aktuali-
siert und angepasst. Diese können in

DIN A5 und DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch 
unseren Postservice.

Reichen Sie das

Eigentümer Journal
weiter, Ihr Nachbar 

freut sich.

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Händeler Str. 49

42349 Wuppertal

Tel. 0202 47 32 43

info@magerdach.de
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Dach- und

Fassadentechnik

Dachdecker -u.

Wärmedämmtechnik

Flachdachtechnik

Gaubenbau von A-Z

Fassadenbekleidung

Sanierung

Dachfenster bis XXXL

Zimmerer

Groß-Ausstellung

energetische

Meisterbetrieb

zum 20. August 2017 zu se-
hen. Geöffnet ist von Diens-
tag  bis Sonntag jeweils von 
11.00 – 18.00 Uhr, Don-
nerstags und Freitags bis 
20.00 Uhr. Führungen fin-
den zu unterschiedlichen 
Zeiten statt. Weitere Infor-
mationen sind dem Muse-
ums-Flyer zur Ausstellung 
zu entnehmen, der im Foyer 
unserer Geschäftsstelle aus-
liegt. (ri)
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Gesunde Häuser sind kein Zufall...
Selbst wenn ein Keller mehr als 100 Jahre nass ist oder Schimmelpilze auf der 
Wohnungswand wachsen, mit den heutigen Hightec-Abdichtungsmethoden wird 
er dauerhaft trocken und Schimmelpilz-Bewuchs wird aus der Wohnung verbannt!
Dabei ist es gleichgültig, ob die Kellerwände lediglich feucht sind, 
also ein sogenannter Kapillarwasserschaden vorliegt, oder ob es 
sich um einen Druckwasserschaden handelt, also Wasser durch 
die Wand fließt. 
Es ist auch gleichgültig, ob es sich um sogenannte aufsteigende 
Feuchtigkeit aus dem Fundamentbereich handelt, oder ob es eine 
Querdurchfeuchtung aus dem außen anliegenden Erdreich ist, weil 
die vertikale Außenabdichtung defekt ist oder völlig fehlt.
Selbst der Schimmelpilzbefall von Wohnungswänden beruht bei 
über 90% der Fälle auf Kapillarfeuchte. Allerdings ist in diesem Fall 
eine zu hohe Regenwasseraufnahme der Fassade die Ursache.
Alle diese Fälle lassen sich heute wirkungsvoll und dauerhaft be-
seitigen.
Kapillarfeuchte wird das Wasser genannt, welches von den Poren 
des Baustoffs transportiert wird.
Der Effekt des kapillaren Transports ist auch jedem Laien bekannt, 
der ein Öl-Lämpchen besitzt. Obwohl das Öl-Lämpchen fast leer ist, 
saugt der Docht aufgrund seiner porösen Struktur, die im Inneren 
des Dochtes kleine Kapillaren bildet, das Öl bis nach außen und die 
Flamme bekommt den notwendigen Brennstoff zugeliefert.
Das Erdreich hat ähnliche Eigenschaften. Selbst nach mehrwöchiger 
Hitze und Trockenheit bleibt das Erdreich in 20-30cm Tiefe stets 
feucht, weil das poröse Erdreich Wasser aus der Tiefe hochsaugt.
Im Mauerwerk, das ebenfalls unzählige Poren enthält, kann dieser 
Effekt manchen Kummer bereiten, wenn man die Dochtwirkung nicht 
durch eine geeignete Sperre unterbricht. 
Mit den heutigen wasser- und salzfreien, hydrophobierenden, (was-
serabweisenden) Isophob-Adichtungs-Systemen ist der nachträg-
liche Einbau von  hochwirksamen Sperren im Kellerbereich oder 
von wasserabweisenden und Wasserdampf durchlässigen Fassa-
den, kein Problem mehr. 
Die  hydrophoben Isophob-Abdichtungen in Kellern oder von Fas-
saden haben eine Lebensdauer von mehr als 50 Jahren.
Die Poren des Baustoffs werden bei der Isophob-Technik nicht ver-
stopft, sondern lediglich wasserabweisend. Das Wasser wird nicht 
in der Wand eingeschlossen. Es kann nach der Abdichtung aus der 
Wand verdunsten. 

Die Methode entstammt der 
Natur und entspricht dem 
als Lotuseffekt bekannten 
Verhalten der Lotusblätter.
Die so behandelten Wände 
trocknen daher praktisch 
völlig aus und die Baustoff-
poren enthalten anschlie-
ßend wieder Luft.
Durch die luftgefüllten Po-
ren erhalten die Kellerwän-
de ihre natürliche Wärme-
dämmung zurück.  
Gegen aufsteigende Feuch-
tigkeit in Wänden wird 
die Sperrzone (Isophob-
Horizontalsperre) einlagig 
z.B. im Bodenniveau in die 

Wand injiziert. Für die Injektionen werden lediglich kleine, 14mm 
durchmessende Löcher im seitlichen Abstand von 25 cm gebohrt. 
Über spezielle Injektionslanzen wird dann Isophob-K in die Wand 
injiziert.
Diese Arbeiten werden im Keller durchgeführt.
Kelleraußenwände die außen keine oder eine defekte bituminöse 
Vertikalabdichtung besitzen, können ebenfalls von innen abgedich-
tet werden. Sie erhalten dann eine mehrlagige Isophob-Sperre. Auf 

diese Weise kann man von innen Flächensperren erzeugen, falls 
man die Wand außen nicht freischachten kann oder will.
Bei Druckwasserschäden erhalten diese Bereiche der hydropho-
ben Wand eine zusätzliche Reaktionsharzverpressung mit einem 
Systemharz, das auf die hydrophobe Sperre abgestimmt ist. Hier-
durch werden die im Mauerwerk vorhandenen wasserdurchflosse-
nen Kanäle verschlossen. 
Bei Isophob-Kellersperren sind keine zusätzlichen Maßnahmen, 
wie Dichtschlämmen, Spezialputze, Dichtungsanstriche oder der-
gleichen notwendig.
Selbstverständlich können iso-
phobierte Wände anschließend 
auch verputzt werden. Hierfür 
reichen aber normale Putze, Kalk- 
oder Kalk-Zementmörtel.
Sperrende Putze wie Zementputz 
sollten grundsätzlich nicht benutzt 
werden, um die „Atmungsfähig-
keit“ der Wand zu erhalten.
Fassadenprobleme wie feuchte 
Wohnungswände oder Schimmel-
befall in Wohnräumen oberhalb 
des Erdreichs können durch die 
Fassadenhydrophobierung mit 
Isophob-F behoben werden.
Auch dieses Produkt wirkt nach 
dem Prinzip des Lotuseffekts. Die 
Fassade wird wasserabstoßend 
und bleibt trotzdem porenoffen. 
Diese Wirkungsweise ist ein un-
schätzbarer Vorteil, da die in den 
Räumen erzeugte sogenannte 
Wohnfeuchte, also Wasserdampf 
der durch Kochen, Putzen, Du-
schen  oder Blumen entsteht, 
durch die Wandporen nach außen 
gelangen kann.
Bei den heutigen dichtschließen-
den Fenstern ist das ein notwen-
diger und wichtiger Effekt, um die 
Wände trocken zu bekommen und nachhaltig trocken zu halten.
Die Wände (Fassaden) trocknen durch eine Isophob-Behandlung 
weit über den normalen Zustand aus.
Hierdurch erhalten die Wände die natürliche Wärmedämmung zu-
rück. Diese Werte werden von normalen, nicht hydrophobierten 
Wänden nie erreicht. Der Dämmwert-Gewinn der Wand liegt erfah-
rungsgemäß bei einer gemauerten Fassadenwand zwischen 20 bis 
34%.
Sie erhalten durch eine Isophob-F-Imprägnierung der Fassade nicht 
nur trockene, schimmelfreie Wohnungswände, sondern zusätzlich 
die preiswerteste Wärmedämmung, deren Kosten meistens in 1-2 
Jahren durch verminderten Energieverbrauch eingespart werden.
Die Energieeinsparung kann sehr eindrucksvoll durch Thermografien 
sichtbar gemacht und nachgewiesen werden.
Bild 2 zeigt eine typische thermische Ausgangssituation. Das Fas-
sadenmauerwerk ist nass und daher gut wärmeleitend. Den Einfluss 
der Wandfeuchigkeit erkennt man sehr gut an den roten Flächen. Das 
Mauerwerk leitet die Innenwärme deshalb in erheblichem Umfang 
nach außen. Anhand der Farb- und Temperatur-Skala lassen sich die 
Mauertemperaturen abschätzen. Im gezeigten Fall ergab sich eine 

Verminderung der Wärme-Abstrahlung von ca. 29%.
Das ist eine respektabele Einsparung, die mit keiner anderen Maß-
nahme so preiswert zu erreichen ist.

Falsche Abdichtungsmethode. Der Wasser-
schaden wurde lediglich hinter einem Spezi-
alputz versteckt. Das Wasser dringt weiterhin 
ins Mauerwerk ein und überwandert den Spe-
zialputz innerhalb 1-2 Jahren.
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Bild 4 Die Klinker-Fassade wurde 
mit Isophob- F hydrophobiert.

Peter Kasprzik •  Tel.: 0202-552524 • Email: info@kasprzik-heynen.de • www.kasprzik-heynen.de

Richtlinie des Bundeswirtschaftsministeriums 
zur Förderung der Heizungsoptimierung
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mehr als 40 Jahre Erfahrung

Poschen & Giebel GmbH · Rheinische Str. · 21  42781 Haan
SG: 0212 / 7 74 74 · W: 0202 / 25 00 25 · RS: 02191 / 4 60 23 96 
w w w . p o s c h e n - g i e b e l . d e  ·  i n f o @ p o s c h e n - g i e b e l . d e    

! ! ! ! !

- Schließanlagen - Zutrittskontrolle - Zeiterfassung - Alarmanlagen - 
Kamerasysteme - Haus / Objektsicherung -

Unterdörnen 101                       Tel: 0202 255 60 60
42283 Wuppertal                   Fax: 0202 255 60 64
 www.sks-eu.de                           Mail: projekt@sks-eu.de                          

Sicherheitstechnik in Perfektion . . . 

(djd). Ein anerkanntes System zur 
Dämmung von Flachdächern ist das 
sogenannte Umkehrdach. Das Beson-
dere daran: Die Abdichtung befindet 
sich unterhalb der Dämmstoffplatten. 
Sie wird immer direkt auf die tra-
gende Konstruktion des Flachdachs, 
also etwa auf die oberste Stahlbeton-
decke, verlegt. Bei der konventionel-
len Konstruktion wird der gesamte 

Dachschichtenaufbau dagegen unter 
die Abdichtung gelegt. Beim Um-
kehrdach liegt der Dämmstoff auf der 
sensiblen Dachhaut. Das hat bauliche 
Vorteile, die von immer mehr Archi-
tekten favorisiert werden.

Qualität der Dämmung ist beim 
Umkehrdach das A und O
Zum einen wird die Dachabdichtung 

Das Umkehrdach als spezielle Flachdachkonstruktion hat bauliche Vorteile

Flachdach ist nicht gleich Flachdach

im Hinblick auf mechanische Bean-
spruchungen - etwa beim Begehen 
des Daches - effektiv entlastet. Zum 
anderen ist sie den sonst üblichen 
Frost-Hitze-Temperaturschwankun-
gen nicht mehr ausgesetzt. Auf diese 
Weise verlängert sich die Lebensdauer 
der ansonsten teuer zu sanierenden 
Dachhaut erheblich, weil die empfind-
lichen Abdichtungsbahnen dauerhaft 
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Meisterbetrieb für Raumausstattung AXEL KOLLOCK JUN. 

Nevigeser	Str.	60			-		42113	Wuppertal	

Telefon				02	02	.	244	23	00		

info@kollock.de				-		www.kollock.de	

-	Gardinen	

-	Polsterei	

-	Rollo	+	Plissee	

-	Insektenschutz	

- 	Bodenbeläge	
-	Pflege	+	Reinigung	

- 	VerMkalanlagen	
-	Restaurierung	

geschützt unter der Dämmung liegen. 
Das Fraunhofer-Institut hat ausge-
rechnet, dass sich die Lebensdauer auf 

40 Jahre verlängert - das ist doppelt so 
lang wie beim konventionellen Flach-
dach. Das Umkehrdach kann im Übri-

gen wetterunabhängig verlegt werden, 
also auch in der nassen Jahreszeit. Da-
durch ergibt sich eine große Flexibili-
tät in der Terminplanung.

Da in dieser Konstruktion die oben 
liegenden Platten Witterungseinflüs-
sen und Druckbelastungen ausgesetzt 
sind, gelten für diesen Einsatzbereich 
besonders hohe bauphysikalische An-
forderungen. Extruderschaum (XPS) 
ist das einzige Dämmmaterial, dass 
eine entsprechende bauaufsichtliche 
Zulassung hat. XPS ist vollkommen 
unempfindlich gegenüber Feuch-
tigkeit, verrottungsfest und extrem 
druckstabil. Die großformatigen Plat-
ten werden einfach auf der Abdich-
tung der Dachfläche verlegt und mit 
einem Vlies als Rieselschutz abge-
deckt. Unter www.xps-waermedaem-
mung.de gibt es viele weitere Infor-
mationen zu diesem Material.

Flachdächer zunehmend 
als Gründach genutzt
Für den aktuellen Trend zum Flach-
dach gibt es im Übrigen nicht nur 
ästhetische, sondern auch ganz prak-
tische Gründe. Denn weil knapp 30 
Prozent der Raumwärme über die 
Dachfläche verloren gehen, sollte man 
diese so weit wie möglich verkleinern. 
Auch durch eine weitere Option zeich-
nen sich Flachdächer aus: Sie werden 
immer mehr als Gründach oder als 
Terrasse genutzt. Dieser Trend sorgt 
nicht nur für mehr Lebensqualität und 
Energieeinsparung, sondern auch für 
Klimaschutz und Renaturierung unse-
rer dichten Siedlungsflächen.
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(djd). Wandfarben sind ein 
wesentlicher Teil der Inne-
neinrichtung. Sie prägen 
die Raumstimmung und be-
einflussen somit das Wohn- 
und Lebensgefühl. Für Mö-
bel und Sessel gilt das ganz 
genauso wie für den Boden-
belag oder auch die Wand-
farbe. Dabei sind Farben 
keineswegs nur etwas fürs 

Auge: Neue Technologien 
machen es möglich, dass 
auch die Haptik der Far-
boberfläche die individuelle 
Wirkung unterstreicht.

Hohe Farbtiefe mit 
samtigem Effekt
Mit den passenden Wand-
farben etwa lässt sich na-
hezu jedem Untergrund 

Farben zum Fühlen

Samtmatte Oberflächen verleihen der Wandgestaltung eine 
besondere Optik

- egal ob Vlies, Raufaser 
oder Prägetapete - eine be-
sondere Wirkung verleihen. 
Möglich macht das etwa die 
neue Premium-Wandfar-
benserie „Schöner Wohnen 
Architects‘ Finest“. Ein be-
sonderes Qualitätsmerkmal 
ist die samtmatte Oberflä-
che, welche die Farbtöne 
besonders zur Geltung 

bringt. Die neuartige Zu-
sammensetzung verleiht 
der Farbe eine besonders 
cremige, tropf- und spritz-
gehemmte Konsistenz, die 
eine leichte, saubere An-
wendung garantiert. Das 
Resultat: Die Wand fühlt 
sich samtig an, ist gleich-
mäßig matt und erhält eine 
besondere Tiefe - genau der 
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richtige Farbtupfer speziell 
für gehobene Wohnstile. 
Zugleich ist das Material 
sehr strapazierfähig und 
scheuerbeständig und trägt 
das Gütesiegel „Blauer 
Engel“ für seine Umwelt-
freundlichkeit.

Die Welt ins eigene 
Zuhause holen
Und damit Haptik uns Op-
tik eine Einheit bilden, 
haben sich die Farbdesig-
ner von architektonischen 
Hotspots der Welt inspi-
rieren lassen - zu erkennen 
an den klangvollen Namen. 
Von „Marais“ und „SoHo“, 

über „Waterfront“ bis zu 
„Gràcia“ - die insgesamt 
sechzehn ausgewählten 
Farbtöne holen die ganze 
Welt in die eigenen vier 
Wände. Entstanden im en-
gen Austausch mit Archi-
tekten und Designern, brin-
gen sie mit ihrer Farbigkeit 
das besondere Flair und Le-
bensgefühl jener Orte zum 
Ausdruck, deren klangvolle 
Namen sie tragen. Erhält-
lich sind die exklusiven 
Wandfarben in vielen Bau- 
und Fachmärkten, unter 
www.architects-finest.com 
gibt es mehr Details.
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A-Z, Tor & Zaun GmbH
Am  · 45527 Hattingen · Fon: 0 23 24 - 68 57 20-0 · Fax: 0 23 24 - 68 57 20-10

http://www.tor-und-zaun.de · E-Mail: info@tor-und-zaun.de

(djd). Gerade nach einem langen, 
grauen Winter sehnen sich viele Men-
schen nach wärmeren Temperaturen 
und mehr Zeit im Freien. Eigenhän-
dig frisches Gemüse züchten, mit den 
Lieben auf der Terrasse grillen oder 
Sonne tanken im Liegestuhl - Som-
merzeit ist Gartenzeit. Ähnlich viel-
fältige Möglichkeiten bieten sich auch 
bei den Grünflächen rund um das 
Haus. Beete voller duftender Blumen 
oder moderne Strukturen mit steiner-
nen Mauern und Palisaden - die rich-
tigen Produkte schaffen nahezu unbe-
grenzten Raum für Individualität.

Gepflegte Flächen
Wer seinen Garten individuell gestal-
ten möchte, ist mit wetterbeständigen 
Produkten aus Beton und Leichtbe-
ton gut bedient. Ob individuelle Ter-
rassenplatten, Mauersysteme oder 
Pflanzsteine - das Sortiment von Her-
stellern wie KLB-Klimaleichtblock 
(Andernach) bietet vielseitige Lö-
sungen für vielfältige Projekte rund 
ums eigene Haus. So sorgt etwa eine 
ansprechend gepflasterte Terrasse für 
wohnliche Atmosphäre unter freiem 
Himmel. Spezielle Terrassenplatten 
aus Beton oder Leichtbeton haben 
sich hier bewährt. Ob marmoriert oder 
strukturiert, fein- oder kugelgestrahlt: 
Für jeden Geschmack findet sich eine 
passende Bodenbelagslösung - bis 
hin zur persönlichen Farbauswahl. 
Dabei ist jede Platte ein Unikat und 
trägt so zu einer ansprechenden Na-

turstein-Optik bei. „Zudem sind die 
Terrassenplatten frostbeständig, so-
dass ihnen auch der doch immer wie-
derkehrende Winter nichts anhaben 
kann“, ergänzt KLB-Geschäftsführer 
Andreas Krechting.

Grenzenlose Vielfalt
In aller Regel sind Gartenliebhaber 
auch Pflanzenfreunde. Wer der hei-
mischen Vegetation einen dekorativen 
Rahmen geben will, kann auf spezi-
elle Pflanzsteine zurückgreifen. Diese 
setzen nicht nur Grenzen für den bun-
ten Bewuchs, sondern sorgen auch für 
gestalterische Akzente. Zudem lassen 
sich die Pflanzsteine als begrünter 
Sichtschutz nutzen: Hervorstehende 

Beständig und doch flexibel

Den Garten individuell gestalten mit Beton und Leichtbeton

„Balkone“ brechen entsprechende 
Wände optisch auf und machen aus 
ihnen einen vertikalen Garten. Wer 
eher konventionelle Befestigungen 
bevorzugt, wird ebenfalls fündig. So 
erinnern etwa Gartenmauern aus ge-
kollerten Betonsteinen an natürlichen 
Bruchstein. Neben ihrer Funktion als 
Gestaltungselement erfüllen die Mau-
ern auch technische Zwecke, etwa bei 
der Abstützung unterschiedlicher Ge-
ländehöhen. Die vielseitig verwend-
baren KLB-Schalungssteine haben 
sich dank ihrer möglichen Betonfül-
lung ebenfalls als beständige Begren-
zungen bewährt. Damit bleibt der ei-
gene Garten auf lange Zeit ein Ort der 
Erholung.
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über 50 Jahre Fachbetrieb für:

Dipl. Ing. Markus Wunsch & 
Horst Kunzelmann GbR

Talstrasse 25
42115 Wuppertal
Fon: 0202 - 269 232 32
Fax: 0202 - 248 630 9

info@schimmelpilzagentur.de
www.schimmelpilzagentur.de

TÜV-zertifiziertes Ingenieurbüro  
für Schimmelbeseitigung und  
Schimmelhygiene

� Dach-, Fassaden-, und Klempnerarbeiten
� Balkon- und Terrassensanierung
� Wärmedämmtechnik 
� Dachbegrünung
� Schieferarbeiten 
� Solartechnik 
� Photovoltaik 

� Energieberatung/Energieausweis
� Reparaturnotdienst 
Telefon 0202 - 976 55 40 � Küllenhahner Str. 242
42349 Wuppertal�www.huettemann-bedachungen.de

Frank Hüttemann Bedachungen
Ihr Meisterbetrieb für Dach, Wand und Solartechnik

Die leistungsstärksten 

Solaranlagen der Welt
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ck (djd). Ein Glasdach über der Terrasse 
leistet hervorragende Dienste, wenn 
die Temperaturen draußen noch et-
was kühler sind und das Wetter eher 
aprilfrisch als frühlingshaft ist. Re-
genschauer kann man unter Glas 
einfach aussitzen und dennoch die 
frische Frühjahrsluft genießen. Und 
die Sonne fällt ungehindert durch die 
transparenten Glasflächen, um ange-
nehme Wärme zu spenden. „Während 
die Sonneneinstrahlung früh im Jahr 
noch sehr willkommen ist, kann sie 
später allerdings zu unangenehmer 
Hitze führen“, meint Martin Schmidt, 
Fachautor für Bau- und Gartenthemen 
beim Verbraucherportal RGZ24.de. 
An warmen, sonnigen Tagen könne 
die Terrassenüberdachung sogar zum 
regelrechten Treibhaus werden.

Schattenspender über 
oder unter Glas
Wer die Terrasse vom Frühjahr bis 
zum Herbst genießen will, sollte ein 
Glasdach mit textilen Markisen kom-
binieren. Dafür gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Den besten Hitze-
schutz gewähren sogenannte Auf-
dach-Markisen. Das Modell „Capri“ 
von Lewens beispielsweise lässt sich 
auch nachträglich auf eine Glasdach-
konstruktion montieren und kann bis 
zu sieben Meter breit sein. Mit soge-
nannten Koppelanlagen können sogar 
Glasdach-Spannweiten von bis zu 
zwölf Metern beschattet werden.
Die Alternative dazu sind sogenannte 

Unterglas-Markisen. Im Hitzeschutz 
sind sie nicht ganz so effektiv, da 
die energiereichen Sonnenstrahlen 
bereits das Glasdach passiert haben, 
wenn sie von der Markise aufge-
halten werden. Vorteile bietet aber 
auch der Sonnenschutz unter dem 
Glasdach. Zum einen ist die Markise 
selbst sehr gut vor Wind und Wetter 
geschützt, sodass Verschmutzungen 
kaum zu befürchten sind. Zum an-
deren sieht der textile Himmel, der 
die Terrasse ohne sichtbare Unter-
brechungen überspannt, einfach gut 
aus. Und ein gutes Stück kühler ist es 
auch im Schatten einer unterseitig an-
gebrachten Markise. 

Eine Kombination aus Glasdach und Markise kann sich jeder Witterung anpassen

Terrassenfreuden vom Frühling bis in den Herbst

Unter www.lewens-markisen.de gibt 
es weitere Informationen und Tipps 
zur Beschattung der Terrasse.

Integrierte Lösung für Glasdach 
und Markise
Wenn die heimische Terrasse noch 
nicht überdacht ist, dann kann man 
Glasdach und Markise von Anfang an 
kombinieren. Dafür gibt es auch Glas-
dächer, bei denen die Aufdach-Mar-
kise von Anfang an integriert ist. Die 
Laufschienen für die Markise sind 
bereits in die seitlichen Dachprofile 
integriert - so muss keine zusätzliche 
Schiene aufmontiert werden.
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DAMIT SIE SICHER ANS ZIEL KOMMEN
Vergleich von mehr als 175 Banken
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Tel.: 0202 - 31 75 33 - 0
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(djd). Bäume sind willkommene 
Schattenspender und ein stilbildendes 
Element in Gärten und Höfen. Vor al-
lem die altehrwürdigen hochgewach-
senen Gesellen ziehen im Sommer 
mit ihrer dichten Krone die Blicke 
auf sich. Deshalb reagieren Besitzer 
solcher Prachtexemplare zu Recht 
besorgt, wenn die grüne Belaubung 
„plötzlich“ zu wünschen übrig lässt. 
Obwohl kein Pilzbefall festzustellen 
ist und die Standortbedingungen gut 

sind, siecht der Baum eindeutig vor 
sich hin. Woran mag das liegen?

Den Traufbereich aussparen
Bei der Suche nach einer Erklärung 
erinnert sich dann kaum einer, dass 
er vor Jahren in der Nähe seinen Gar-
ten umgestaltet oder neu angelegt hat. 
Baumpfleger Manuel Schuster weiß 
jedoch um die Zusammenhänge aus 
jahrelanger Erfahrung: „Ob neuer Ra-
sen, eine Teichanlage oder eine Bo-

Die Folgen mancher Gartenumgestaltung sind erst nach Jahren sichtbar

Bäume sterben langsam
denauffüllung - alle Maßnahmen, die 
im so genannten Traufbereich eines 
Baumes durchgeführt werden, können 
sein weit verzweigtes Wurzelgeflecht 
schädigen.“ Als Beispiel aus der Pra-
xis nennt der Experte aus dem Müns-
terland die Linde, die sehr viel freie 
Wurzelfläche braucht. „Sie reagiert 
deshalb besonders empfindlich auf 
Bodenverdichtung, wie sie etwa beim 
Einsatz von Maschinen passiert“, so 
Schuster. Der Ahorn wiederum habe 
sehr viele feine Wurzeln in den obers-
ten Bodenschichten. So würde bei-
spielsweise eine Rasenschälmaschine, 
die zu dicht an ihm vorbei fährt, die-
ses feine Wurzelgeflecht zerstören.

Schäden oft erst nach 
Jahren sichtbar
Schon bei einem Wurzelverlust von 
40 Prozent spricht man von einer To-
talschädigung. Der Baum kann nun 
nicht mehr genügend Wasser und 
Sauerstoff aufnehmen und stirbt ab. 
Weil der Prozess allmählich vonstat-
ten geht, sind die Schäden oft erst 
nach Jahren sichtbar. Manuel Schuster 
empfiehlt deshalb bei allen größeren 
Gartengestaltungsmaßnahmen, nicht 
nur einen Gärtner, sondern bereits in 
der Planungsphase einen geschulten 
Baumpfleger zu Rate zu ziehen. Eine 
Übersicht über die zertifizierten Be-
triebe in Deutschland findet man unter 
www.ral-baumpflege.de. Die Profis 
kennen die Richtlinien für den Baum-
schutz auf Baustellen und die Stand-
ortbedürfnisse jeder einzelnen Bau-
mart. So erhält man wertvolle Tipps, 
damit man auch nach Jahren noch 
auf frisches Grün statt auf totes Laub 
blickt.
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(djd). Kaum ein Gehölz bringt im 
Sommer so viel Farbe in den Garten 
wie die Hortensie. Die ursprünglich 
aus Ostasien stammende, relativ pfle-
geleichte Pflanze wächst im Kübel auf 
dem Balkon genauso gut wie im Gar-
tenbeet und harmoniert mit den unter-
schiedlichsten Gartenstilen. Während 
sie mit zartrosa Blütenbällen ländli-
ches Flair verströmt, unterstreicht sie 
mit leuchtend blauen Blüten ein mo-
dernes, geradliniges Gartenambiente.

Die Königin unter den Hortensien
Hortensien mit weißen Blüten sind die 
Stars unter den Hydrangea. Elegant 
und fast ein wenig nostalgisch, gibt 
es sie in strahlendem Weiß, in Creme-
tönen und - etwa die Caipirinha - mit 
hellem Grünstich, der an die Farbe 
frischer Limetten erinnert und dieser 
wunderschönen Hortensie zu ihrem 

Namen verhalf. Das Besondere ihrer 
Blüten ist die lange Haltbarkeit, ihre 
besondere Hitzeverträglichkeit und ein 
wunderschöner Farbwechsel, der im 
Laufe des Sommers von frischgrün, 
über cremeweiß bis hin zu kaminrot 
reicht. Mit einer sehr guten Verzwei-
gung, kräftigem, dunkelgrünem Laub 
und stabilem Wuchs, erreicht der som-
mergrüne, buschige Kleinstrauch Hö-
hen von einem bis eineinhalb Metern 
und macht damit auch im Kübel auf 
Balkon oder Terrasse eine gute Figur. 
Die schöne Caipirinha und weitere 
interessante Hortensiensorten erhält 
man online unter www.hortensien24.
de.

Hortensien lieben lichten 
Schatten
Hortensien lieben den lichten Schat-
ten und eine hohe Luftfeuchtigkeit. 

Facettenreiche Hortensie

Blütenpracht für Kübel und Beet

Weil dies auf Terrassen und Balkonen 
häufig nicht gegeben ist, muss hier der 
Wasserbedarf der Pflanzen berück-
sichtigt werden. Denn wie der botani-
sche Name Hydrangea, übersetzt Was-
sergefäß, schon andeutet, brauchen 
Hortensien viel, am besten kalkarmes 
Wasser. Auch beim Düngen sollte man 
auf zu viel Kalk verzichten und daher 
besser einen organischen Dünger für 
Rhododendren und Hortensien ver-
wenden. Entscheidend für ein gutes 
Gedeihen der Pflanzen ist die richtige 
Bodenvorbereitung. Um Staunässe zu 
vermeiden, sollten Bodenverdichtun-
gen aufgebrochen und ein Pflanzloch 
ausgehoben werden, das zwei- bis 
dreimal so groß wie der Topfballen ist. 
Als Flachwurzler dürfen Hortensien 
zudem nie tiefer als bodeneben gesetzt 
werden, weil sonst zu wenig Luft an 
die Wurzeln kommen kann.
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Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Peter Leitmann
Gas- u. Ölfeuerungstechnik

Neuenhofer Str. 20 · 42349 Wuppertal
Tel.: 4 08 79 95 · buero@leitmann.net

• Brennerwartung            • Reparatur

• Kesselreinigung             • Modernisierung

• Notdienst                        • Rufen Sie uns an!

Dachdecker- u.

Wärmedämmtechnik

Dachfenster-Systeme

Fassadenbekleidung

Wartung- u. Reparatur

Zimmerer Meisterbetrieb

0202 47 32 43 

Händeler Str. 49  

42349 Wuppertal

Flachdachtechnik

in unserer Ausstellung

Energetische 

Gaubenbau von A - Z

Dachsanierung

KFW Fördermittel

Inhaber: Klaus Tessarek
Uellendahler Str. 488
42109 Wuppertal 
 
Ausstellung geöffnet:
Mo.-Fr. 8 Uhr bis 16.30 Uhr
Samstags 10 Uhr bis 12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung

Ihr zuverlässiger Fachbetrieb für
Fiberglastüren  �  Garagentore  �  Vordächer

Terrassendächer  �  Beschattung  �  Faltsysteme

Telefon: (02 02) 70 20 71
www.ante-fenster.de

HuG_04-2015_RZ  13.06.15  19:04  Seite 6

Malerwerkstätten

Fassadengestaltung
Wärmedämmung • Raumgestaltung 

Industrieanstriche
Karl Schönenberg GmbH • Weinberg 96 • 42109 Wuppertal

Tel.: 0202/70 60 06 • Fax: 0202/87 02 79 1 • info@karl-schoenenberg

                   H & K Immobilienverwaltung OHG

Angela Hafermaas
Riekenbank 25
45472 Mülheim an d. Ruhr
0170 - 4177481

Mike Klamke
Lenneper Str. 36
42289 Wuppertal
0202 - 87097062

Hauptniederlassung Zweigstelle

info@hk-immoverwaltung.de

(djd). Kaum blühen Pflanzen im Gar-
ten, auf der Terrasse oder der Fenster-
bank auf, sind sie meist auch schon da: 
Saugende und beißende Schädlinge 
wie etwa Spinnmilben oder die Lar-
ven der Trauermücke, die sich an den 
jungen Trieben, Blättern und Wurzeln 
sattfressen und somit die Pflanze dau-
erhaft schädigen können. Um das Grün 
zu schützen, sollte der Freizeitgärtner 
in diesem Fall schnellstmöglich zu ge-
eigneten Gegenmitteln greifen.

Universelle Hilfe gegen 
Schädlinge
Erst jeden Schädling identifizieren 
und dann passende Pflanzenschutz-
mittel kaufen: Diesen Aufwand kann 
sich der Freizeitgärtner heute erspa-
ren. Besonders praktisch und flexibel 
in der Anwendung sind Produkte wie 
etwa „Schädlingsfrei Lizetan AZ“, die 
gegen eine Vielzahl saugender und 
beißender Schädlinge an Zierpflan-
zen, frischen Kräutern, Kartoffeln und 
Gemüse verwendet werden können. 
Das Produkt wird aus nachwachsen-
den Rohstoffen hergestellt, ist bie-
nenungefährlich und kann sowohl 
als Gießmittel (gegen Schädlinge im 
Boden) als auch als Spritzmittel ange-
wendet werden. Dabei wirkt es nicht 
nur schnell und effektiv, sondern mit 
bis zu drei Wochen auch besonders 
lang anhaltend. Erhältlich ist das Mit-
tel im Fachhandel, unter www.bayer-
garten.de gibt es mehr Informationen.

Larvenalarm im Blumentopf
Ein häufiges Problem stellen etwa 
sogenannte Trauermücken bezie-
hungsweise deren Larven dar: Sie 
treten beim Vermehren zahlreicher 
Zierpflanzen auf. Da sie feuchte Be-
dingungen mögen, finden sie in der 
Blumenerde häufig ideale Bedingun-
gen vor. Die Larven sind durchschei-
nend weiß. Sie fressen Wurzeln an 
und können so die Pflanze empfind-
lich schädigen. Deutliche Anzeichen 
dafür sind ein kümmerlicher Wuchs, 
Welkerscheinungen und lästige Trau-
ermücken in und um die Pflanzen he-
rum. Die Trauermückenlarven können 
mit dem Schädlingsfrei Lizetan AZ 
im Gießverfahren gut bekämpft wer-
den. Aber nicht nur für Blumentöpfe, 
auch im Garten kann das Schäd-
lingsfrei Lizetan AZ vielseitig gegen 
Schädlinge genutzt werden. Selbst bei 

Mit einem Universalmittel Schädlinge beseitigen und den Geldbeutel schonen

Vielen Pflanzen auf einmal helfen

einem Befall mit dem Buchsbaum-
zünsler ist es die passende Ergänzung 
etwa zur neuen Bayer Garten Buchs-
baumzünslerfalle - als schnelle Hilfe 
mit sofortigen Fraßstopp und zuver-
lässiger, anhaltender Wirkung gegen 
die Raupenlarven.
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Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Peter Leitmann
Gas- u. Ölfeuerungstechnik

Neuenhofer Str. 20 · 42349 Wuppertal
Tel.: 4 08 79 95 · buero@leitmann.net

• Brennerwartung            • Reparatur

• Kesselreinigung             • Modernisierung

• Notdienst                        • Rufen Sie uns an!
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Versicherungsfachbüro  Paul Heinz Münch  
• Versicherungsmakler, Schwerpunkt Versicherungen rund um Ihr Gebäude
• Mitglieder des Haus und Grundbesitzerverein erhalten bis zu 30% Rabatt

kompetent   •   fachkundig   •   zuverlässig
Hauptstraße 161
42349 Wuppertal 

Telefon  0202 - 4 05 77 
Telefax   0202 - 47 67 47

info@muench-versicherungen.de
www.muench-versicherungen.de
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Neue Formulare für den Solvenzcheck!
Mitglieder, die den Solvenzcheck für Mietinteressenten durch 
uns durchführen lassen, sind gebeten zu beachten, dass es 
neue Formulare für diesen Solvenzcheck gibt, die zwingend zu 
verwenden sind. 
Alte Formulare, die Sie vielleicht auf Vorrat in der Schublade 
haben, können nicht mehr für derartige Anfragen verwendet 
werden. Sie erkennen die neuen Formulare daran, dass im 
Fließtext der Vertragspartner, die Firma mexxon GmbH wort-
wörtlich erwähnt ist. Sollten Sie ein Formular haben, in dem 
dieser Partnername nicht steht, wissen Sie, dass Sie dieses 
Formular nicht mehr verwenden können und Sie sind gebeten 
sich an die Geschäftsstelle zu wenden, damit Ihnen die neuen 
Formulare zur Verfügung gestellt werden können.
Sie haben noch nie einen Solvenzcheck gemacht, interessieren 
sich aber dafür, dann wenden sich bitte an die Zentrale unse-
rer Geschäftsstelle. Unsere Mitarbeiterinnen erläutern Ihnen 
gerne die weiteren Details zum Solvenzcheck.
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.

Termine

Veranstaltungen von und mit Haus und Grund

10.05. Mittwochs bei Haus und Grund Infoveranstaltung 
zum Thema Vermietung und Verkauf, Beginn 17.00 Uhr

12.06. Mitgliederversammlung 2017, diesmal im Breuer-
Saal, Auer Schulstraße 9, Einladung im Juni-Heft, Termin 
bitte vormerken  

14.06. Mittwochs bei Haus und Grund Infoveranstaltung 
zum Thema Betriebskostenvereinbarung, Beginn 17.00 Uhr

02.07. Schwebebahnlauf  vom Opernhaus zum Haspel – Das 
Team Geschäftsstelle ist beim 5 km Lauf  um 15.30 Uhr mit 
am Start 

12.07. Mittwochs bei Haus und Grund Infoveranstaltung 
zum Thema Betriebskostenabrechnung, Beginn 17.00 Uhr

Ihr Haus + Grund Team  

WÜSTHOFFWÜSTHOFFe.K.

SEKTIONAL- UND ROLLTORE

Rolltore · Sektionaltore
Pendeltüren · Streifenvorhänge 

Sicherungsgitter
Klophausstr. 31 · 42119 Wuppertal

Tel. (02 02) 8 10 40 · Fax (02 02) 8 10 44
Internet: www.wuesthoff-tore.de

eMail: wuesthoff@t-online.de
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Herrn Celalettin Arslan
Herrn Nunzio Ginesi

Wir begrüßen als 
neue Mitglieder

Reinhold Karau 01. 05.
Margrit Vogel 02. 05.
Gisela Klöker 04. 05.
Maria Sander 04. 05.
Gerd Pickelin 05. 05.
Helga Graf 07. 05.
Bernhard Hoppe 07. 05.
Hans-Peter Zimmer 07. 05.
Petra Irlenbusch 08. 05.
Johannes Probach 08. 05.
Bruno Simon 09. 05.
Edelgard Kaufung 11. 05.
Jürgen Adams 11. 05.
Hildegard Lönne 12. 05.
Erzebet Ugri 14. 05.
Doris Schwaiger 15. 05.
Siegfried Damerow 15. 05.
Hans-Kurt Nagel 16. 05.
Christa Konieczny 16. 05.
Bruno Niesser 17. 05.
Gisela Sünder 18. 05.
Willi Saurmann 18. 05.

Bärbel Gayler 20. 05.
Renate Weber 20. 05.
Fikret Malkic 21. 05.
Hans Schlack 21. 05.
Gisela Bortz 22. 05.
Paul Happ 23. 05.
Peter Lusebrink 24. 05.
Gisela Steimann 24. 05.
Gerd Lusebrink 24. 05.
Rainer Mesenholl 25. 05.
Anna-Elisabeth Berger 26. 05.
Werner Land 26. 05.
Edelruth Hammes 26. 05.
Peter Krause 26. 05.
Rainer Hackemann 27. 05.
Marlis Geue 28. 05.
Rolf Merg 28. 05.
Friedrich-Wilhelm Wäger 28. 05.
Christtraud Storat 29. 05.
Horst Müller 30. 05.
Dieter Kehrenberg 30. 05.
Elfriede Siebel 31. 05.

Die Geburtstagsgrüße für den Mai, 
wir gratulieren unseren Mitgliedern!

Dessauerstraße 3 | 42119 Wuppertal 
www.hausundgrundwtal.de

Als Prämie wünsche ich mir:  

 TV Simulator 

 Vermietungsschild (Werbenase zum  
 Aufkleben auf das Fenster von außen)

 Verkaufsschild (Werbenase zum   
 Aufkleben auf das Fenster von außen)

 Gutschein über einen Solvenzcheck   
 für bis zu zwei Personen gleichzeitig

Angaben zum werbenden Mitglied: 
_____________________________________/___________________/___________________________________
Name    Vorname               Mitgliedsnummer          Telefon (bitte für evt. Rückfragen angeben)

_________________________________________________________________________
Straße/Hausnummer  PLZ  Ort

Ich habe folgendes Neu-Mitglied geworben: 
______________________________________/___________________________________
Name    Vorname                 Telefon (bitte für evt. Rückfragen angeben)

_________________________________________________________________________
Straße/Hausnummer  PLZ  Ort

PRÄMIENCOUPON
r

Neue Mitglieder werben - Einbruchschutz gratis erhalten!
Wie Sie wissen, können Mitglieder im Rahmen der Aktion: „Mitglieder werben Mitglieder“ sich durch entsprechende 
Empfehlungen eine attraktive Prämie sichern. Für die dunkle Jahreszeit ist derzeit als Sonderprämie ein TV Simu-
lator erhältlich. Der TV Simulator dient zur Abschreckung von Einbrechern. Über sparsame LEDs werden Farbver-
änderungen sowie Szenerien und Bildschirmbewegungen simuliert. Es wird quasi für von außen das Haus oder die 
Wohnung Betrachtende das Flackern eines Fernsehgerätes vorgegaukelt. Das Gerät verfügt über einen Lichtsensor / 
Dämmerungsmodus und der Möglichkeit, verschiedene Laufzeiten einzustellen. Die Inbetriebnahme ist denkbar ein-
fach über eine normale Steckdose und es ist laut Hersteller mit einem Energieverbrauch von max. 2,7 Watt zu rechnen. 
Um diese Sonderprämie oder eine andere gewünschte Prämie zu erhalten, ist ein ausgefüllter und unterschriebene 
Prämiencoupon in der Geschäftsstelle abgeben oder per Post zu zuschicken. Zu den einzelnen weiteren Vorausset-
zungen der Prämienhergabe wird auf die nachfolgenden Angaben verwiesen. 

Prämienvoraussetzungen:
Der Werbende muss Mitglied des Haus + Grund Wuppertal und Umland – vormals Elberfeld von 1880 e.V. sein. Vorstands- sowie Beiratsmitglieder des 
Haus- und Grundvereins sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ein Prämienanspruch besteht nicht, wenn der Geworbene 
innerhalb der letzten zwölf Monate aus dem Haus- und Grundbesitzerverein Haus + Grund Wuppertal und Umland – vormals Elberfeld von 1880 e.V. aus-
getreten war. Auf die Prämien besteht ein Anspruch solange, wie diese vorrätig sind. Sollte eine Prämie vergriffen sein, werden Sie hiervon unterrichtet und 
haben die Möglichkeit sich dann für eine der anderen Prämien zu entscheiden. Für die Hingabe einer Prämie ist die Verwendung des Prämiencoupon, der 
auch über die Geschäftsstelle zu erhalten ist oder von der Vereinshomepage unter „Unser Service – Download Center“ heruntergeladen werden kann, Vo-
raussetzung. Ein Anspruch auf die Prämie entsteht dann, wenn von dem neugeworbenen Mitglied die Mitgliedschaft begründet wurde und der zu leistende 
Beitrag eingegangen ist. Das Mitglied wird von der Prämienfälligkeit unterrichtet und ein Termin vereinbart, zu dem das Mitglied eine           
         Sachprämie in der Geschäftsstelle abholen kann.
.

 TV Simulator
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.

Die Kreditanstalt für Widerauf-
bau(KfW) hat die Mittel für die 
Programme Einbruchschutz und 
Barrierereduzierung wieder neu in 
den Fokus gegeben, da die Zahl der 
Einbrüche weiter steigend ist und der 
wachsende Bedarf an barrierefreien 
Maßnahmen in Bestandsgebäuden in 
der Bevölkerung angefragt wird.

Der Einbruchschutz wird bei diesen 
Programmen mit Zuschüssen mit 
bis zu max. 1.500,- € je Wohnein-
heit gefördert. Sollten Sie zusätzlich 
Maßnahmen für Barriereduzierungen 
vorsehen, werden bis zu 6.250,- € je 
Wohneinheit bezuschusst. 

Das Programm ist geeignet für Ei-
gentümer von Ein- bis Zweifamili-
enhäusern, von denen eine Wohnung 
selbst bewohnt wird, Ersterwerber 
von einer sanierten Wohnung, oder 
eines sanierten Hauses, Wohnungsei-
gentümergemeinschaften aus Privat-
personen, Mieter nach Rücksprachen 
mit ihren Vermietern. Handwerker-
leistungen und Materialkosten sind 
hier förderfähig. 

Welche Maßnahmen fallen 
unter Einbruchschutz?

• einbruchhemmende Haus 
und Wohnungstüren

• Sperrbügel auf der Türinnenseiten
• einbruchhemmende Türschlösser 

(Widerstandsklasse RC2)
• einbruchhemmende  

Fenster- und Fenstertüren
• Einbau von Rolläden 

und Fenstergittern
• Einbau von Alarmanlagen 

und Einbruchmeldeanlagen 
(auch Bewegungsmelder für 
Außenbeleuchtungen)

• Gegensprechanlagen und Video-
kameras sowie Weitwinkelspione

• Welche Maßnahmen wer-
den für die Barriereredu-
zierungen gefördert?

• Wege zu den Gebäuden und Woh-
numfeldverbesserungsmaßnahmen

• Abbau von Barrieren in Eingangs-
bereichen und Wohnungszugängen

• Einbau von Aufzügen 
und Treppenliften

• Umgestaltung von Treppen
• Umgestaltung der Raumzu-

schnitte, Verbreiterung von Türen 
• Badumbauten
• Orientierungshilfen, Assis-

tenzsysteme, Haltesysteme
• Schaffung von Mehrgene-

rationenräumen-/plätzen

Im Portal der KfW-Zuschussportale 
können sie direkt die Höhe Ihrer je-
weiligen Förderung beantragen. 

Bei Rückfragen zu den Förderpro-
grammen wenden Sie sich bitte an:
                                   Ute Gottschalk

KfW Programme für Einbruchschutz und Barrierereduzierung 
werden weiter ausgebaut!
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!
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Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Unsere 
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werden ständig durch 
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Rechtssicherheit geprüft, 
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Physiotherapie- /Gewerbefläche EG barrierefrei, gute Lage in Wuppertal-Oberbarmen
Diese langjährig eingeführte Physiotherapiefläche von ca. 100 qm Nutzfläche wird aus Altersgründen verkauftftf und liegt an einer guten
Sehlage/Anfafaf hrtslage in Wuppertal Oberbarmen. Auch andere künftftf ige gewerbliche Nutzungen wie Anwaltskanzlei, EMS-Studio, Praxis,
Pflegedienst/ Büronutzung wären hier ideal umsetzbar. Der Eingang ist barrierefrei, die Fläche bietet große Schaufefef nsterflächen zur Linder-
hauserstr. und sehr gute Nahverkehrsanbindungen. Zu der Mietfläche gehören außerdem Nebenräume, Küche, WC und 2 dauerhaftftf
gemietete Stellplätze direktktk vor der Tür.

Baujahr: 1972

Gewerbefläche: ca. 100 m²

Stellplätze : 2 (dauerhaftftf angemietet)

Hausgeld: 355,- € inkl. Heizung

Energieverbrauchsausweis: 08.09.2008, Heizöl, 192kWkWk h/m²a

Kaufpreis: 85.000,- €VB zzgl. 3,57 % Courtage

inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund

(Makler)

Mehrfafaf milienhaus am Brill maklerfrei aus Eigenbestand!
Der VeVeV rein Haus und Grund Wuppertal und Umland e.V.V.V verkauftftf aus dem Eigenbestand ein großzügiges Mehrfafaf milienhaus am Brill.
Die Immobilie liegt am Fuße der Nordstadt und verkehrsgünstig nach Elberfefef ld, Katenberg, Nordbahntrasse und zur Autobahn A46 gelegen.
Die Buslinien nach Barmen und Elberfefef ld starten in unmittelbarer Umgebung zum Objbjb ektktk . Fußläufig erreichen Sie Schulen, Kindergärten und
Lebensmitteldiscounter. Das Objbjb ektktk bietet 3 große Wohnungen, eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss und eine mögliche Ausbaureserve im
Dachgeschoss. Alle Wohnungen sind als gut geschnittene 4 Zimmerwohnungen nutzbar und haben einen Balkon. Rückwärtig nutzen Sie
einen zum Haus gehörenden Hof zum Parken der Mieterfafaf hrzeuge, hier befindet sich auch ein zweitetet r Hauszugang.

Die Immobilie wurde als Wiederaufbau in massiver Bauweise erstellt und erhielt 2008 eine neue
Gasbrennwertzentralheizung, eine Steildachdämmung (mgl. Ausbaureserve) und eine Kellerdeckendämmung. Die Wohnung im
3. Obergeschoss ist im Jahr 2007 (Bad, Böden, Türen, Strom) saniert worden. Im Gewerbebereich sind TeTeT ilsanierungen Böden, Sanitär und
Fenster erfofof lgt.

Objbjb ektktk : Mehrfafaf milienhaus mit 3 Wohnungen, Gewerbe sowie Stellplätzen
Baujahr: 1962 (Wiederaufbau)

Wohn-/Gewerbefläche: ca. 318 m²/93 m²
Grundstücksgröße: 316 qm
Nettomieteinnahmen: 22.528,- € bei VoVoV llvermietung

(steigerungsfäfäf hig)
Energieausweis: Energiebedarfsfsf ausweis,

Endenergiebedarf 147,4 kWkWk h/m²a,
30.09.2016, Baujahr Heizung 2008, Gas

Kaufpreis: 295.000,- € maklerfrei

Bei Rückfrfrf arar genwewew nden Sie sich bittetet an
FrFrF arar uGottstst chalk (M(M( aklerere )r)r
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Bergisches Zweifamilienhaus mit Halle und großer überdachter Ab-
stellfläche, Garage und Garten, ideal für Handwerksbetrieb!

Dieses Objekt steht im beliebten Stadtteil Cronenberg, Bereich Zillertal.

Die Immobilie ist komplett vermietet (2 Wohnungen und Gewerbehalle) und fortlaufend
unterhalten worden. Im Hof sind Stellplätze,  eine weitere Garage und eine Außenfläche
der Mieter  vorhanden.
Im hinteren Grundstücksbereich ist ein Gartengrundstück für die Mieter vorhanden.

Die Wohnungen und Bäder wurden 1987 in großen Teilen saniert, beide Wohnungen 
haben eigene Gasetagenheizungen. Die Beheizung der 84 qm Hallenfläche erfolgt mit 
einem Gasheizgebläse.

Baujahr: ca. 1900, Gewerbehalle  1987

Wohn-/Gewerbefläche: 128,5 qm/ 84 qm und 56 qm Abstellfläche, überdacht

Grundstücksfläche: 764 qm

Energieausweis: Bedarfsausweis 518,4 kWh/m²a  

Wohnen: Baujahr 1900, Gas, 21.10.2016

Gewerbe: Bedarfsausweis 6,1 kWh/m²a, Baujahr 1987, 
Gas/Strom, 29.09.2016

Verkaufspreis: 290.000,- EUR zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19%MwSt. 
für Haus und Grund (Makler)

Single-ETW Langobardenstr. sofort frei!
Diese praktische 1-Personenwohnung liegt in gepflegter Wohnimmobilie in Wuppertal-Oberbarmen.
Die Wohnung hat einen Wohn-/Schlafraum mit Terrasse, eine Küche, einen Flur und ein Bad. Die Oberböden, das Bad  und die Türen sind 
renoviert worden, die Wohnung liegt sehr ruhig. Die Wohnung ist frei und kann sofort genutzt werden, zur Wohnung gehört ebenfalls ein
Stellplatz.
Baujahr: 1984; Aufteilung: 1 Zimmer, KDB, Terrasse, Stellplatz; Größe : ca. 40,94 m²; 
Energieausweis: Datum 25.08.2008, Verbrauchausweis 122,72 kWh/m²a, Öl; 
Hausgeld: 253,- EUR p. M. inkl. Heizung; Kaufpreis: 37.000,- EUR zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund (Makler)

Gepflegte Immobilie, Nahe West-
falenweg,Blick über 
Wuppertal, Aufzug, Stellplatz
und Balkon!
Diese sofort nutzbare 2-Zimmer-Eigen-
tumswohnung im 5. Obergeschoss be-
sticht durch Ihre sehr gute Lage, barriere-
freien Zugänge und Aufteilung. Die Woh-
nung liegt in einem sehr gepflegten
Hochhaus, Bereich Westfalenweg, und
bietet eine Aussicht über ganz Wuppertal!
Die Wohnung ist barrierefrei von der Stra-
ße aus (Rampe und Aufzug) erreichbar. Sie
hat einen Wohn - und einen Schlafraum,
eine Küche, einen tollen Sonnenbalkon,
einen großen Flur, einen Abstellraum, ein
separates WC, ein Badezimmer (renovie-
rungsbedürftig), einen Keller und einen
Stellplatz.

Die Immobilie ist sehr gepflegt unterhal-
ten und wird gern von älteren Bewohnern
bewohnt.

Baujahr: 1989

Etage: 5. OG, Südseite

Größe: ca. 68 qm

Hausgeld: 303,- € p. Monat

Energieausweis: Baujahr 1989,
Energieverbrauchsausweis, 118,7 kWh/m²a,
Datum 10.07.2014, Erdgas
Kaufpreis: 69.500,- € 
zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und

Grund (Makler)

Wuppertal-Barmen, Nähe Gosenburg-Hammesberg
Das Grundstück befifif ndet sich in ruhiger WoWoW hnlage (Sackgasse) oberhalb von
Heckinghausen, Bereich Gosenburg/ Hammesberg. Die Lage ist als gut zu
bezeichnen und ist geprägt durch Einfafaf milienhäuser und kleinere Mehrfafaf milienhäuser.r.r
Die Bebauung ist offfff efef n. Das Naherholungsgebiet Konradswüste
erreichen Sie fußläufig.

VoVoV n der Straße aus ist das Grundstück einfafaf chzu erschließen. Der Zuschnitt ist sehr günstig.
Eine Bebauung mit einem freistehenden Objbjb ektktk und Garage ist
möglich. Der künftftf ige Garten hat eine Ausrichtung nach WeWeW sten.

Grundstücksgröße: 467 m²
Bebauung: Baulückekek zwischen zwei

bestehenden Häusern, öfffff efef ntliche Erschließung, geltender
Bebauungsplan

Kaufpreis: 105.000,- EUR zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. f.f.f
Haus und Grund (Makler) Ansprechpartner: Frau Gottschalk,
TeTeT l. 0202-47955-25

Renovovo ierte 2-Zimmerwowow hnung inWichlinghausen,
ruhige Lage, Balkokok n
Diese sofofof rt beziehbare Eigentumswohnung liegt in einer gepflegten
Wohnimmobilie in ruhiger zweiter Wohnreihe in der Eintrachtstraße in
Wuppertal-Wichlinghausen.

Die Wohnung bietet einen großen Wohnraum mit Balkon, einen Schlafraum, eine Küche,
ein saniertes Badezimmer und einen Flur mit Abstellraum. Alle Oberböden sind frisch
saniert worden, die Wände und Türen sind frisch renoviert und der Strom wurde vor
ca. 10 Jahren erneuert. Die letzte erzielte Kaltmiete betrug 340,- EUR. Das Haus wird
gepflegt unterhalten und macht einen ansprechenden Gesamteindruck.

Eigentumswohnung, sofofof rt beziehbar/zu vermieten, 2 Zimmer,r,r Küche, Diele, Bad, Balkon,
Keller

Baujahr: 1973

WoWoW hnfläche: ca. 65 qm

Etage: 2. Obergeschoss

Hausgeld: 270,-EUR
inkl. Heieie zkosten

Energieausweis: Energieverbrauchs-
ausweis 29.09.2008, 161 kWkWk h/m²a, Heizöl;

Kaufpreis: 68.000,- EURVB zzgl. 3,57% Courtage inkl. 19 % MwSt. für
Haus und Grund (Makler)

Gewewew rbeimmobilie /Handwerksksk betrieb
300 m² gesamt davon 100 m² Büro Rückla-
genbildung und WoWoW hngeld zusammen 285 €
monatlich, TeTeT ileigentum / 4 Eigentümer ge-
samt,VeVeV rkakak ufsfsf preis komplett175.000€,
maklerfrei, Energiebedarfsfsf ausw. 11.12.2008,
145,7 kWkWk h/qma, Erdgas,
Kontaktktk : TeTeT l. 0178-3311292

4-Familienhaus in sehr schöne
Lage in Radevovov rmwald,
großes Grundstück,k,k Garagen und
Balkokok ne!
Großzügiges freistehendes Mehrfafaf milien-
haus in beliebter Höhenwohnlage am Kol-
lenberg in Radevormwald, Nähe Zentrum.
Die Wohnlage ist sehr ansprechend und
bietet eine gepflegte Nachbarschaftftf sum-
gebung mit Freizeitanlagen und gutem
Wohnumfefef ld. Auf Grund des schönen
Wohnstandorts sind Investitionen hier zu-
kunftftf sweisend angelegt.

Das Objbjb ektktk teilt sich auf in 4 großzügige 3-
4 Zimmerwohnungen, alle mit
Balkon/T/T/ eTeT rrasse und 3Garagen. 2 Woh-
nungen stehen zur sofofof rtigen Nutzung
frei, eine dieser Wohnungen im Gartenge-
schoss gelegen mit größerem Renovie-
rungsbedarf.f.f Die beiden anderen Woh-
nungen sind langjährig vermietet. Der
großzügige Garten bietet viel Freifläche
und Baumbestand.

Baujahr: 1964

WoWoW hnungen: 4

WoWoW hnfläche: ca.375 m²

Grundstücksfläche: ca. 1.234 qm

Energieausweis: 23.02.2017, Baujahr
1964, Bedarfsfsf ausw.
Energieklasse F,F,F
196,2 kWkWk h/m²a,
Heizöl

Kaufpreis: 350.000,- €
zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und

Grund (Makler)



IMMOBILIEN-SERVICE

MAI 2017 EIGENTÜMERJOURNAL 37

Bergisches Zweifamilienhaus mit Halle und großer überdachter Ab-
stellfläche, Garage und Garten, ideal für Handwerksbetrieb!

Dieses Objekt steht im beliebten Stadtteil Cronenberg, Bereich Zillertal.

Die Immobilie ist komplett vermietet (2 Wohnungen und Gewerbehalle) und fortlaufend
unterhalten worden. Im Hof sind Stellplätze,  eine weitere Garage und eine Außenfläche
der Mieter  vorhanden.
Im hinteren Grundstücksbereich ist ein Gartengrundstück für die Mieter vorhanden.

Die Wohnungen und Bäder wurden 1987 in großen Teilen saniert, beide Wohnungen 
haben eigene Gasetagenheizungen. Die Beheizung der 84 qm Hallenfläche erfolgt mit 
einem Gasheizgebläse.

Baujahr: ca. 1900, Gewerbehalle  1987

Wohn-/Gewerbefläche: 128,5 qm/ 84 qm und 56 qm Abstellfläche, überdacht

Grundstücksfläche: 764 qm

Energieausweis: Bedarfsausweis 518,4 kWh/m²a  

Wohnen: Baujahr 1900, Gas, 21.10.2016

Gewerbe: Bedarfsausweis 6,1 kWh/m²a, Baujahr 1987, 
Gas/Strom, 29.09.2016

Verkaufspreis: 290.000,- EUR zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19%MwSt. 
für Haus und Grund (Makler)

Single-ETW Langobardenstr. sofort frei!
Diese praktische 1-Personenwohnung liegt in gepflegter Wohnimmobilie in Wuppertal-Oberbarmen.
Die Wohnung hat einen Wohn-/Schlafraum mit Terrasse, eine Küche, einen Flur und ein Bad. Die Oberböden, das Bad  und die Türen sind 
renoviert worden, die Wohnung liegt sehr ruhig. Die Wohnung ist frei und kann sofort genutzt werden, zur Wohnung gehört ebenfalls ein
Stellplatz.
Baujahr: 1984; Aufteilung: 1 Zimmer, KDB, Terrasse, Stellplatz; Größe : ca. 40,94 m²; 
Energieausweis: Datum 25.08.2008, Verbrauchausweis 122,72 kWh/m²a, Öl; 
Hausgeld: 253,- EUR p. M. inkl. Heizung; Kaufpreis: 37.000,- EUR zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und Grund (Makler)

Gepflegte Immobilie, Nahe West-
falenweg,Blick über 
Wuppertal, Aufzug, Stellplatz
und Balkon!
Diese sofort nutzbare 2-Zimmer-Eigen-
tumswohnung im 5. Obergeschoss be-
sticht durch Ihre sehr gute Lage, barriere-
freien Zugänge und Aufteilung. Die Woh-
nung liegt in einem sehr gepflegten
Hochhaus, Bereich Westfalenweg, und
bietet eine Aussicht über ganz Wuppertal!
Die Wohnung ist barrierefrei von der Stra-
ße aus (Rampe und Aufzug) erreichbar. Sie
hat einen Wohn - und einen Schlafraum,
eine Küche, einen tollen Sonnenbalkon,
einen großen Flur, einen Abstellraum, ein
separates WC, ein Badezimmer (renovie-
rungsbedürftig), einen Keller und einen
Stellplatz.

Die Immobilie ist sehr gepflegt unterhal-
ten und wird gern von älteren Bewohnern
bewohnt.

Baujahr: 1989

Etage: 5. OG, Südseite

Größe: ca. 68 qm

Hausgeld: 303,- € p. Monat

Energieausweis: Baujahr 1989,
Energieverbrauchsausweis, 118,7 kWh/m²a,
Datum 10.07.2014, Erdgas
Kaufpreis: 69.500,- € 
zzgl. 3,57 % Courtage inkl. 19 % MwSt. für Haus und

Grund (Makler)
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.
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V o n  F a l l  z u  F a l l

Reichen Sie das

Eigentümer 
Journal

weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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Beratungs zeiten
Wuppertal Elberfeld
Dessauerstraße 3, 42119 Wuppertal
Telefonische Beratung und Auskunft
Tel.: 479 55 0 / Fax: 479 55 70
Mo., Di. + Do.                        10.00 - 12.30 Uhr
Mi.                                            10.00 - 11.00 Uhr

Persönliche Beratung:
Feste Termine mit Voranmeldung! 
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Cronenberg
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Langenberg
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Steuerberatung
für den Bereich Haus- und Grund eigentum
Geschäftsstelle Dessauer Str. 3
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Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70

Preisindex für Lebenshaltung

HINWEIS: Bund und Land haben ihre Indexreihen per 01.01.2013 auf das Basisjahr 2010 = 100 umgestellt. Werte für frühere Basisjahre oder unter-
schiedliche Verbrauchergruppen werden nicht mehr veröffentlicht. Dies erfordert in manchen Fällen eine Anpassung der vereinbarten Wertsicherungsklausel. Lassen Sie
sich insoweit von den Juristen Ihrer Haus und Grund Geschäftsstelle beraten.

Verbraucherpreisindex Deutschland Basisjahr 2010 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2013                               104,5             105,1             105,6             105,1             105,5             105,6             106,1             106,1             106,1             105,9             106,1             106,5
2014                               105,9             106,4             106,7             106,5             106,4             106,7             107,0             107,0             107,0             106,7             106,7             106,7
2015                               105,5             106,5             107,0             107,0             107,1             107,0             107,2             107,2             107,0             107,0             107,1             107,0
2016                               106,1             106,5             107,3             106,9             107,2             107,3             107,6             107,6             107,7             107,9             108,0             108,8
2017                               108,1             108,8             109,0                       

Verbraucherpreisindex NRW Basisjahr 2010 = 100
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2013                               104,5             105,1             105,6             105,2             105,6             105,8             106,2             106,2             106,2             106,1             106,4             106,9                      
2014                               106,3             106,8             107,1             107,0             106,8             107,1             107,3             107,4             107,4             107,2             107,1             107,0
2015                               105,9             106,8             107,3             107,3             107,5             107,4             107,5             107,6             107,4             107,4             107,5             107,4
2016                               106,5             106,9             107,7             107,3             107,7             107,7             108,0             108,0             108,1             108,4             108,4             109,4
2017                               108,7             109,4             109,5                       

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland Basisjahr 2015 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2016                                  99,1               99,5             100,3               99,8             100,2             100,3             100,7             100,6             100,6             100,8             100,8             101,8
2017                               101,0             101,7
                                                                                                  
Harmonisierter europäischer Verbraucherpreisindex (HVPI) (VPI-EWU) EUR 17 Basisjahr 2015 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2016                               98,72             98,88          100,11          100,51          100,58          100,51          100,12          100,21          100,60          100,85          100,76          101,31
2017                             100,46          100,84                       

NEUES UND WISSENSWERTES
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Vorsicht Falle !
Warnung an unsere Anzeigenkunden!

Für das Eigentümer Journal ist aus -
schließ lich Herr Andreas Wimmers tätig!

Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bitte
in der Geschäftsstelle nach!

Gerüstbau / Leitern

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!

Wir beraten Sie gerne.

Mobil 0 172/511 52 44
Telefon 0 23 24/2 58 22

andreas.wimmers@gmx.de

Aufgepaßt
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.
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B&E BAUELEMENTE GmbH
Markisen · Fenster · Haustüren · Rollladen · Garagentore · Vordächer
Sanderstraße 188
42283 Wuppertal
www.bebauelemente.de   � 0202/979090

Logo B+E  27.10.2004  13:45 Uhr  Seite 1

Rohr-/ Kanalreinigung • Kanal TV-Ortung • Notdienst Tag & Nacht
Grabenlose Kanalreperatur 

Friedhelm de la Motte
Zum Teller Hof 32, 42553 Velbert · Telefon (0 20 53) 52 88 · Fax (0 20 53) 4 85 46

friedhelm.delamotte@t-online.de · www.rohrreinigung-delamotte.de
Notdienst 0172 / 200 08 01 

Reparatur und Neuanfertigung
Fenster, Glas-Türanlagen, Duschen, Spiegel, 

Sicherheitsglas, Isolierglas, 
Bleiverglasung, Kratzer polieren, Bohrungen

24h NOTDIENST

24h NOTDIENST

24h NOTDIENST
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24h NOTDIENST

24h NOTDIENST

24h NOTDIENST

24h NOTDIENST

24h NOTDIENST

24h NOTDIENST

24h NOTDIENST

24h NOTDIENST

24h NOTDIENST

0202 / 78 15 22 . info@glaserei-meyer-gmbh.de

Glaserei GmbH

2 GlasMeyerAnzWZ.indd   1 06.09.16   15:08
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Dachdeckermeister
seit 1904

Klophausstraße 15 - 42119 Wuppertal
Tel. 31 33 55 - info@dickeundsohn.de

Hausverwaltung

Maler

Vohwinkeler Straße 80
42329 Wuppertal
Telefon (02 02) 73 63 41

Rolladen / Markisen

  
 
  

  

Rolladen Reinertz
Meisterbetrieb

Rolladen • Fenster • Markisen
elektrische Antriebe

42899 Remscheid Am Blaffertsberg 30
priv. 02 02 / 7112 63 � 0 2191/ 5 89 49-38

  

bei Verkauf + Vermietung

wohn-traeume.com

Wahl

Immobilienvertrieb

02 02

26 85 200

G
m
bH

Hausverwaltung für 
Mietwohnobjekte
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Dachdeckermeister
seit 

Klophausstraße 15 - 42119 Wuppertal
Tel. 31 33 55 - info@dickeundsohn.de

Hausverwaltung

Maler

Vohwinkeler Straße 80
42329 Wuppertal
Telefon (02 02) 73 63 41

Rolladen / Markisen

  
 
  

  

Rolladen Reinertz

  

Rollladen
Markisen

Tore
Terrassendächer

Klappläden
Innenverschattung

Reparaturen/Service

Tel. 02 02-75 17 52 
info@adolfenge.de • www.adolfenge.de

Beilagenhinweis:

Gramke,
Kasprzik
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Dachdeckermeister
seit 1912

Klophausstraße 15 - 42119 Wuppertal
Tel. 31 33 55 - info@dickeundsohn.de

Unser Team 
wenn es um 

Ihre Immobilie 
geht!

Wuppertal
Tel. 0202-24 29 140
Immobilienmakler

0bff8741508021de64e641ddd5a7fd431   1 23.11.2016   12:57:08
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Vohwinkeler Straße 80
42329 Wuppertal
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Rolladen / Markisen

  
 
  

  

Rolladen Reinertz

  

bei Verkauf + Vermietung

wohn-traeume.com

Wahl

Immobilienvertrieb

02 02

26 85 200

Hausverwaltung für 
Mietwohnobjekte

Kettelservice • Stufenmatten • Sockelleisten • Bandeinfassung
Teppiche • Sonderanfertigungen • direkt vom Hersteller

Vorwerk Stufenmatten • Tretford Stufenmatten • Sisal Stufenmatten
Industrieller Umkettelungsbetrieb

Kettelservice TUS Paridis Wuppertal
Garterlaie 40 · 42327 Wuppertal

0202 / 74 25 52 · www.paridis.de 
Geschäftszeiten:

Mo. bis Fr.: 08:00 - 17:00 Uhr. Verkauf und Produktion 
(Mittagspause von 13:00 - 14:00)

+++ Sa.: 09:00 - 14:00 Uhr nur Verkauf. +++

©
 G

or
ill

a 
- 

Fo
to

lia
.c

om

Dachdeckermeister
seit 1904

Klophausstraße 15 - 42119 Wuppertal
Tel. 31 33 55 - info@dickeundsohn.de

Hausverwaltung

Maler
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Rolladen / Markisen

fr

Franz-Josef Merten
r. 22

42103 W
Tel./ 2 52252

0/88129
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Rolladen Reinertz

  

bei Verkauf + Vermietung
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Immobilienvertrieb
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Hausverwaltung für 
Mietwohnobjekte




